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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Stadt Ramstein-Miesenbach plant, auf-
grund eines konkreten Ansiedlungsinteres-
ses, einen ca. 11,3 ha großen Teilbereich 
des Bebauungsplanes „Industriezentrum 
Westrich, Änderung II“ (2011) geringfügig 
zu modifizieren. 

Die ursprünglich festgesetzte, von der Kreis-
straße 9 (K 9) im Westen nach Osten in das 
Plangebiet verlaufende, Stichstraße mit 
Wendeschleife soll zurückgenommen wer-
den. Der Wegfall der Stichstraße ermöglicht 
die Ausweisung eines größeren zusammen-
hängenden Baufensters.

Durch die Anpassung der gewerblichen Flä-
chen muss auch eine Neudefinition der 
Emissionskontingente erfolgen.

Des Weiteren soll mit der 3. Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Industriezentrum 
Westrich“ eine Anpassung der zulässigen 
Nutzungen gem. des zwischenzeitlich be-
schlossenen Einzelhandelskonzeptes der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
von 2016 erfolgen. 

Aus diesen Gründen bedarf es der Teilände-
rung des Bebauungsplanes „Industriezent-
rum Westrich, Änderung II“. 

Die übrigen Festsetzungen des Bebauungs-
planes „Industriezentrum Westrich, Ände-
rung II“ werden durch die vorliegende 3. 
Teiländerung lediglich geringfügig aktuali-
siert bzw. redaktionell ergänzt. 

Die 3. Teiländerung des Bebauungsplanes 
„Industriezentrum Westrich“ ersetzt den 
Bebauungsplan „Industriezentrum West-
rich, Änderung II“ von 2011 in ihrem Gel-
tungsbereich.

Im Rahmen der fortgeschrittenen Erschlie-
ßungs- und Entwässerungsplanung hat sich 
herausgestellt, dass weitere, über den ur-
sprünglichen Geltungsbereich der 3. Teilän-
derung hinausgehende, Flächen in den Gel-
tungsbereich miteinbezogen werden müs-
sen, um eine ordnungsgemäße Erschlie-
ßung und Entwässerung des Plangebietes 
zu ermöglichen. 

Der Geltungsbereich der 3. Teiländerung 
des Bebauungsplanes umfasst nun eine Flä-
che von ca. 11,3 ha. 

Der 3. Teiländerung des Bebauungsplanes 
liegt die Schalltechnische Stellungnahme 
zur 3. Änderung des Bebauungsplans „In-
dustriezentrum Westrich“ zur Ansiedlung 
eines Logistikers  (Anpassung der Geräusch-
kontingentierung); ISU GmbH; Bitburg; 
Stand: 06.10.2020, zugrunde.

Mit der Erstellung der 3. Teiländerung des 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13 BauGB (ver-
einfachtes Verfahren) durchgeführt. Durch 
die vorliegende 3. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Industriezentrum West-
rich“ werden die Grundzüge der rechtskräf-
tigen Planung nicht berührt.

Für den Geltungsbereich der 3. Teiländerung 
wird wieder ein eingeschränktes Industrie-
gebiet festgesetzt; die Teiländerung betrifft 
in erster Linie die interne Erschließung des 
Plangebietes und die redaktionelle Anpas-
sung der getroffenen Festsetzungen an die 
zwischenzeitlich geänderten Rahmenbe- 
dingungen (z.B. Einzelhandelskonzept, Hin-
weise und Auflagen der Leitungsträger). 

Der gewerblich nutzbare Flächenanteil (ein-
geschränktes Industriegebiet samt Bau-
fenster und Stellplatzfläche) wird durch die 
vorliegende  3. Teiländerung neu angeord-
net und im Vergleich zur rechtskräftigen 
Planung (8,2 ha) in ihrer Gesamtfläche ge-
ringfügig reduziert (8,18 ha). 

Der vorliegende Bebauungsplan unterliegt 
gem. § 13 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Anlage 1 
UVPG keiner Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung. Gem. § 13 
Abs. 1 Nr. 2 BauGB bestehen keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutz-
güter. Ebenso bestehen gem. § 13 Abs. 1 
Nr. 3 keine Anhaltspunkte dafür, dass bei 
der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schwe-
ren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB von einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, der zusammenfassenden Er-
klärung nach § 10a Abs. 1 BauGB und von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
abgesehen wird.

Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan der Verbandsge-
meinde Ramstein-Miesenbach stellt für das 
Plangebiet eine gewerbliche Baufläche dar. 
Das Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 
BauGB ist somit erfüllt. 

3. Teiländerung „Industriezentrum Westrich“, Stadtteil Ramstein
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Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich westlich des 
Stadtteils Ramstein, unmittelbar nordwest-
lich des bestehenden Industriezentrums 
Westrich, entlang der Kreisstraße 9 (K 9) 
und in kurzer Entfernung zur Autobahnan-
schlussstelle Hütschenhausen der BAB 62.

Der Geltungsbereich der 3. Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Industriezentrum 
Westrich“ wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch angrenzende Grün-/
Freiflächen und Leitungstrassen ver-
schiedener Spannungshöhen (110-kV, 
220-kV, 380-kV), 

• im Osten durch angrenzende Grün-/
Freiflächen und der Leitungstrasse einer 
20-kV-Freileitung sowie dem Betriebs-
gelände der Fa. Rettenmeier Holzindus-
trie Ramstein GmbH,

• im Süden durch Lagerflächen der Fa. 
Rettenmeier Holzindustrie Ramstein 
GmbH und der Leitungstrasse einer 
20-kV-Freileitung,

• im Westen durch die Kreisstraße 9 (K 9) 
bzw. landwirtschaftlichen Flächen.          

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung des 3. Teiländerung 
des Bebauungs planes zu entnehmen.

Nutzung des Plangebietes  
und Umgebungsnutzung,  
Eigentumsverhältnisse

Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine 
unbebaute Grün-/Freifläche. Im Süden und 
Südosten grenzen gewerbliche Nutzungen 
(Lagerflächen) des Industriezentrums West-
rich an das Plangebiet an. Weiter südlich 
des Plangebietes verläuft die L 356, welche 
das Industriezentrum Westrich mit der in 
kurzen Entfernung liegenden BAB 62 (Auto-
bahnanschlussstelle Hütschenhausen) ver-
bindet. 

Im nördlichen und östlichen Bereich schlie-
ßen vorwiegend landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen und Leitungstrassen verschie-
dener Spannungshöhen (20-kV, 110-kV, 
220-kV, 380-kV) an das Plangebiet an. 

Unmittelbar westlich des Plangebietes ver-
läuft die Kreisstraße 9. Im weiteren Verlauf 
wird die westliche Umgebung des 
Plangebietes von landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen geprägt. 

Die zu überplanende Fläche befindet sich  
bis auf die Straßenverkehrsfläche der K 9 
(LBM) vollständig im Eigentum eines Drit-
ten. Trotz der Eigentumsverhältnisse ist auf-
grund des konkreten Ansiedlungsinteresses 
von einer zügigen Realisierung des Planvor-
habens auszugehen.

Topografie des Plangebietes

Das Plangebiet fällt von Norden nach Süden 
hin leicht ab. Es handelt sich insgesamt aber 
dennoch um eine reliefarme Topografie.

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die 
Topografie in irgendeiner Weise auf die 
Festsetzungen dieses Bebauungsplanes 
(insbesondere der Festsetzung des Baufens-
ters) auswirken wird. 

Verkehr

Das Plangebiet ist über die Kreisstraße 9 er-
schlossen. Diese mündet im weiteren Ver-
lauf südlich in die L 356.  Über die L 356 ist 
das Plangebiet an das überörtliche Ver-
kehrsnetz angebunden (ca. 1 km zur BAB 
62). 

Wenn das Vorhaben konkretisiert ist, muss 
dies mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
abgestimmt werden. Hierbei ist folgendes 
zu berücksichtigen:

• Die vorliegende 3. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Industriezentrum 
Westrich“ sieht zur Anbindung der vor-
gesehenen Ansiedlung eines Logistikers 
zwei neue Zufahrten zur K 9/KL vor. Die-
se müssen verkehrsgerecht ausgestaltet 
sein. Es muss nachgewiesen werden, 
dass die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs gewährleistet bleibt. In die 
Untersuchungen ist auch der Knoten-
punkt L 356/ K 9 / Pegulanstraße mit 
einzubeziehen. 

• Alle erforderlichen Maßnahmen sind 
von Seiten und auf Kosten des Investors 
verkehrsgerecht zu planen und herzu-
stellen. 

• Die Ausführungspläne sind rechtzeitig 
vor Baubeginn der vorgenannten Maß-
nahmen mit dem LBM abzustimmen. 

• Die Einmündungsanlagen mit den vor-
genannten Maßnahmen sind vor Be-
ginn der Verwirklichung des Bauprojek-
tes herzustellen. 

• Die Erschließungsmaßnahmen sind mit 
der Ausbauplanung der K 9 des LBM zu 
koordinieren. 

• Der Beschilderungs- und Markierungs-
plan ist mit der zuständigen Verkehrs-
behörde, Kreisverwaltung Kaiserslau-

Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage im Raum, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020); Bearbeitung: Kernplan
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tern, unter Beteiligung des LBM abzu-
stimmen. 

• Das Anlegen oder Benutzen von weite-
ren Zuwegungen jeglicher Art zur freien 
Strecke der K 9 ist nicht gestattet.

• In den Einmündungsbereichen der K 9 
sind die für die Verkehrssicherheit erfor-
derlichen Sichtflächen einzuplanen. Die 
Sichtdreiecke sind nach der „Richtlinie 
für die Anlage von Landstraßen - RAL 
(Ausgabe 2012)“ zu bemessen.

Ver- und Entsorgung

An der Ver- und Entsorgung werden keine 
Änderungen vorgenommen. Das Plangebiet 
ist entsprechend der Festsetzungen des 
Bebauungsplanes „Industriezentrum West-
rich, Änderung II“ (2011), wie folgt, zu ent-
wässern:

Das Plangebiet ist im Trennsystem zu ent-
wässern. 

Das unbelastete Niederschlagswasser der 
bebauten und befestigten Grundstücks- 
flächen ist über Entwässerungsmulden und, 
sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen, 
in ein Regenrückhaltebecken zu versickern.

Die Größenausbildung richtet sich nach 
dem Versickerungsgrad des anstehenden 
Bodens und hat mindestens ein Stauvolu-
men von 15 Liter pro Quadratmeter be-
dachter Grundstücksfläche aufzuweisen.

Ein Sicherheitsabfluss zum öffentlichen Ka-
nalsystem darf nur in stark gedrosselter 
Form ausgeführt werden und muss von der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, 
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz genehmigt werden 
(zul. Abfluss: 5 l/(s x ha(Au))).

Die potenziell erheblich verschmutzten Nie-
derschlagswässer (Parkplatzflächen, private 
Verkehrsflächen) sind gedrosselt direkt in 
das öffentliche Kanalsystem zu entwässern.

Eine Ableitung von Drainagewässern in das 
Kanalnetz ist untersagt. Zum Schutz gegen 
Vernässungen wird empfohlen, Unterkelle-
rungen in Form wasserdichter Wannen aus-
zubilden. 

Im Bereich des Bebauungsplanes „Indust-
riezentrum Westrich“ liegt für die K 9/KL 
eine Ausbauplanung, die auch die Erneue-
rung der Straßenentwässerungsanlagen be-
inhaltet, vor. Baurecht ist vorhanden. Es ist 
davon auszugehen, dass sich, bedingt durch 
die verkehrsgerechte Anlegung der neuen 
Zufahrten und die damit verbundene Ver-
größerung der Verkehrsmenge, die zu ver-
siegelnde Fläche gegenüber der vorgenann-
ten Ausbauplanung vergrößern wird. Die 
Kapazität der gemäß Straßenplanung vor-
gesehenen Entwässerungseinrichtungen 
reicht aus, um geringfügige Mehrmengen 
aus zusätzlicher Versiegelung aufzuneh-
men. Im Zuge der für die neuen Zufahrten 
erforderlichen Planungen ist dies nachzu-
weisen.

Orthofoto mit Geltungsbereich (weiße Linie); ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2020); Bearbeitung: Kernplan
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Aussagen Einzelhandelskonzept 
der Verbandsgemeinde Ram-
stein-Miesenbach

Aus den Zielen und Prioritäten der 
Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 
und ihrer Ortsgemeinden wurden unter Be-
rücksichtigung der gegebenen rechtlichen 
und sonstigen Rahmenbedingungen An-
siedlungsregeln für den Einzelhandel abge-
leitet.

Für das vorliegende Plangebiet im Bereich 
des Industriezentrums Westrich ist folgende 
Ansiedlungsregel zu beachten:

„Die Neuansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben in Gewerbe- und Industriegebieten 
(GE/GI) ist nur am Ergänzungsstandort „In 
den Seufzen“ zulässig und in allen anderen 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise können 
Handwerks- und verarbeitende Betriebe in 
den anderen Gewerbe- und Industriegebie-
ten der VG Ramstein-Miesenbach Verkaufs-
flächen in ihren Räumen betreiben, wenn 
diese dem Hauptbetrieb flächenmäßig und 
umsatzmäßig deutlich untergeordnet sind 
und die Grenze der Großflächigkeit nach § 
11 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten wird.

Für die rechtsverbindliche Umsetzung sind 
die Aussagen des Einzelhandelskonzepts 
und der Ansiedlungsregeln in die betroffe-
nen Bebauungspläne zu übernehmen. 

In den Bebauungsplänen sind für Einzel-
handelsnutzungen die zulässigen maxima-
len Verkaufsflächen sowie die zulässigen 
Sortimente anhand der Ansiedlungsregeln 
und Sortimentsliste für die Verbandsge-
meinde Ramstein-Miesenbach festzule-
gen.“
(Quelle: Einzelhandelskonzept der Verbandsgemeinde 
Ramstein-Miesenbach; isoplan:marktforschung, Saar-
brücken; Stand: 24.06.2016)

Die Neuansiedlung von Einzelhandelsbe-
trieben innerhalb des Geltungsbereiches 
der vorliegenden 3. Teiländerung ist somit 
als generell unzulässig festzusetzen. Aus-
nahmsweise können Verkaufsstätten, die 
einem Handwerks- oder Gewerbebetrieb 
zugeordnet sind, diesem baulich und funk-
tional untergeordnet sind und eine maxima-
le Verkaufsfläche von 800 m2 nicht über-
schreiten, zugelassen werden. Die Entschei-
dung hierüber erfolgt einzelfallbezogen 
durch die Stadt und Verbandsgemeinde.

Schalltechnische Stellungnahme 
zur 3. Änderung des Bebau-
ungsplans „Industriezentrum 
Westrich“ zur Ansiedlung eines 
Logistikers  (Anpassung der Ge-
räuschkontingentierung)

Es wird nachstehend nur eine Passage der 
gutachterlichen Stellungnahme (Zusam-
menfassung) zitiert. Die gesamte gutachter-
liche Stellungnahme ist als Anlagen der vor-
liegenden Begründung beigefügt.

„Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Indus-
triezentrum Westrich, 2. Änderung“ sind 
Emissionskontingente gemäß DIN 45691 
für die Industriegebiete festgesetzt, um die 
zulässige Schallabstrahlung aus dem Indus-
triegebiet zu begrenzen.  

Die geplante Änderung des Bebauungs-
plans „Industriezentrums Westrich“ be-
inhaltet unter anderem eine Modifikation 
des Flächenzuschnitts des Industriegebie-
tes. Daher ist die Emissionskontingentie-
rung an den neuen Flächenzuschnitt anzu-
passen.  

Auch die Richtungssektoren für Zusatzkon-
tingente sind an die neue Planung anzupas-
sen, damit der Bezugspunkt innerhalb des 
Plangebietes (IZW 3. Änderung) liegt. 

Dies ist Gegenstand der vorliegenden 
schalltechnischen Stellungnahme. Hierzu 
werden schalltechnische Modellrechnungen 
durchgeführt.  

Basis bildet die schalltechnische Untersu-
chung zur 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Industriezentrums Westrich“ der ISU 
GmbH, Bericht i-2010-23-66 vom 6. Sep-
tember 2010.  

Grundlage ist die DIN 45691:Ausgabe 
2006-12 vom Dezember 2006.

Zur Übertragung der Emissionskontingente 
einschließlich Zusatzkontingenten in Rich-
tungssektoren wurden in einem ersten 
Schritt die zulässigen Immissionskontingen-

te auf der Basis der Festsetzungen im 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Industrie-
zentrum Westrich, 2. Änderung“ bestimmt 
(Status quo).  

Im nächsten Schritt wurde für die neue Ab-
grenzung der Industriegebietsfläche im 
Plangebiet „Industriezentrum Westrich, 3. 
Änderung“ in einem iterativen Prozess eine 
Emissionskontingentierung mit Zusatzkon-
tingenten für die Planung ermittelt, so dass 
für die schutzbedürftigen Nutzungen keine 
Verschlechterung der Geräuschsituation im 
Vergleich zum Status quo zu erwarten ist. 

Die resultierende Kontingentierung für die 
Planung umfasst wie der Status quo zwei 
Teilflächen, jedoch mit anderer Abgrenzung.  

Für die Planung werden folgende Emis-
sionskontingente ermittelt:

• Teilfläche 1: tags: 62 dB(A) / nachts: 50 
dB(A)

• Teilfläche 2: tags: 61 dB(A) / nachts: 40 
dB(A)

Für die Richtungssektoren A bis E mit den 
Bezugspunktkoordinaten (UTM, ETRS89, 
Zone32) Rechtswert: 392550 / Hochwert: 
5477270 erhöhen sich die Emissionskontin-
gente LEK um in nachfolgender Tabelle dar-
gestellte Zusatzkontingente.“ 
(Quelle: Schalltechnische Stellungnahme zur 3. Ände-
rung des Bebauungsplans „Industriezentrum West-
rich“ zur Ansiedlung eines Logistikers  (Anpassung der 
Geräuschkontingentierung); ISU GmbH; Bitburg; Stand: 
06.10.2020)

Die Ergebnisse werden als Festsetzung in 
den Bebauungsplan übernommen.

Zusatzkontingente tags und nachts ; Quelle: ISU GmbH, Stand: 06.10.2020 
5/3 Der angegebene Winkel bezieht sich auf 0° Richtung Norden. 90° entspricht Osten, der Vollkreis hat 360°.
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm LEP IV, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz  
(inkl. der rechtsverbindlichen Teilfortschreibungen)

zentralörtliche Funktion Grundzentrum

Vorrang-, Vorbehaltsgebiete nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • Der regionale Raumordnungsplan Westpfalz IV stellt die Plangebietsfläche als 
„Siedlungsfläche Gewerbe“ dar.

• Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem regionalen Grünzug. 
Eine Überlagerung mit dem Gebiet besteht nicht.

• keine Restriktionen für das Vorhaben

Landschaftsprogramm • Offenlandbetonte Mosaiklandschaft (Grundtyp) 

• Keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung • Das nächst gelegene FFH-Gebiet „Westricher Moorniederung“(FFH-6511-301) und 
Naturschutzgebiet NSG-7335-202 „Östliche Pfälzer Moorniederung“ befindet sich 
ca. 1.000 m südlich des Plangebietes. Direkte Wirkungen in das Gebiet sind auf-
grund der Entfernung auszuschließen.

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, 
Landschaftsschutz-, Wasserschutz-, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Naturparks, National-
parks, Biosphärenreservate

• Das nächst gelegene Landschaftsschutzgebiet „Landstuhler Bruch – Oberes Glan-
tal“ (LSG 3.042) befindet sich ca. 1.050 m südlich des Plangebietes. Direkte Wirkun-
gen in das Gebiet sind aufgrund der Entfernung auszuschließen.

• Das Plangebiet liegt in einem als gentechnikfreiem Gebiet gem. § 19 LNatSchG. 
Demnach ist in einem Streifen von 3.000 m Breite um Naturschutzgebiete, National-
parks und Natura 2000-Gebieten die Freisetzung von gentechnisch veränderten Or-
ganismen und der Anbau von gentechnische veränderten Pflanzen verboten. Gem. 
§ 19 LNatSchG gilt im Übrigen § 35 BNatSchG. 

• Weitere Schutzgebiete sind durch das Planvorhaben nicht betroffen.

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rhein-
land-Pfalz

• nach derzeitigem Kenntnisstand nicht betroffen

Informelle Fachplanungen Gem. der Fachdaten des Landschaftsinformationssystems der Naturschutzverwaltung 
RLP (LANIS, Internet-Abruf, 10.09.2020) liegen innerhalb des Geltungsbereiches keine 
erfassten Lebensraumtypen gemäß Anh. I FFH-RL und keine nach § 30 BNatSchG in V.m. 
§ 15 LNatSchG gesetzlich geschützten Biotope. 

Gem. dem Modul Artnachweise sind in den betreffenden, das Industriegebiet Westrich, 
das nördlich anschließende ausgeräumte Offenland und den südlich angrenzenden Wald-
bestand umfassenden Rasterzelle (Gitter-ID 3925476) keine Arten der Roten Listen und/
oder Arten der Anhänge II/IV der FFH-Richtlinie bzw. Anh. 1/Art. 4(2) der VSR registriert; 
mit dem Feldsperling ist lediglich eine Art der Vorwarnliste erfasst sowie weitere europäi-
sche Vogelarten (Bachstelze, Goldammer, Hausrotschwanz).

Allgemeiner Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen (§ 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG)

Die Fläche ist gehölzfrei. Es wird darauf hingewiesen, dass zum Schutz wild lebender Tie-
re und Pflanzen die gesetzliche Rodungszeit vom 01. Oktober bis 28. Februar einzuhalten 
ist.
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Kriterium Beschreibung

Besonderer Artenschutz (§§ 19 und 44 BNatSchG)

Störung oder Schädigung besonders ge-
schützter Arten bzw. natürlicher Lebens-
räume nach § 19 i.V.m. dem USchadG, 
Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG

Zu den artenschutzrechtlich relevanten Ar-
ten zählen alle gemeinschaftsrechtlich ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten d. h. alle
streng geschützten Arten inklusive der 
FFH-Anhang-IV-Arten sowie alle europäi-
schen Vogelarten.

Biotop-/Habitatausstattung des Geltungsbereiches:

• bei dem ca. 11,3 ha großen Geltungsbereich handelt es sich um einen großen ehe-
maligen Ackerschlag, der als industriell-gewerbliches Erwartungsland aus der Nut-
zung genommen wurde und sich aktuell als mehrjährige selbstbegrünte, stark ver-
staudete Brache darstellt sowie der Verkehrsfläche der Kreisstraße K 9

• es dominieren Arten der sandig-lehmigen, lokal auch verdichteten Ackerbrachen wie 
Apera spica venti, Tripleurospermum maritimum, Picris hieracioides, Artemisia vulga-
ris, Lactuca serriola, Cirsium vulgare, Sonchus asper, Cirsium arvense, Bromus horde-
aceus, Erigeron annuus, Solidago canadensis, Conyza canadensis und Daucus carota

• die Fläche ist gehölzfrei

• südlich grenzt die Planungsfläche an das bereits erschlossene Industriegebiet mit 
einem holzverarbeitenden Betrieb, nördlich an einen artenarmen, etwas gestörten 
Grünlandschlag und im Westen an die Kreisstraße K 9

Bestehende Vorbelastungen:

• Lage neben einem großflächigen Industriebetrieb (holzverarbeitendes Gewerbe)

• stark befahrene Kreisstraße K 9

• aufgrund der Flächengröße auch störungsärmere Bereiche im Zentralteil der Fläche

• allerdings relativ hoher Dauerschallpegel 

Bedeutung als Lebensraum für abwägungs- oder artenschutzrechtlich relevante Tier- und 
Pflanzenarten:

• die gesamte Fläche besteht aus einer selbstbegrünten mehrjährigen Ackerbrache mit 
einer dichten, z.T. mannshohen Staudenflur aus meist mehrjährigen „Ackerunkräu-
tern“ 

• potenzielle Brutvögel sind daher ausschließlich in der Gilde der Bodenbrüter möglich, 
insbesondere ist eine Präsenz der typischen Agrararten, insbesondere der Brache-
standorte (auch Ruderalbrachen) bevorzugenden Spezies (Rebhuhn, Wachtel, Feld-
lerche, evtl. Grauammer, Feldschwirl und Schwarzkehlchen) grundsätzlich nicht aus-
zuschließen

• für das Rebhuhn ist der direkte Zugang zu offenen Acker-, Grünland- und/oder nied-
rigen Bracheflächen aus den als Brutplatz bevorzugten Saumstrukturen besonders 
wichtig, die Art bevorzugt insofern kleingekammerte und mit Hecken strukturierte 
Agrarräume und meidet großschlägige Strukturen; wesentliche Habitatbestandteile 
sind Acker- und Wiesenränder, Feld- und Wegraine sowie unbefestigte Feldwege, die 
neben einem vielfältigen Nahrungsangebot auch Magensteine zur Nahrungszerklei-
nerung bieten

• auch für die Feldlerche ist die fast mannshohe und dichte Staudenvegetation auf der 
Fläche eher ungeeignetes Habitat, da sie in den dichten Beständen nicht mehr landen 
oder nach Nahrung suchen kann, die Vegetation könnte zur Zeit der ersten Nistplatz-
wahl jedoch durchaus noch niedriger und lückiger gewesen sein  

• die Wachtel bevorzugt die offene, gehölzfreie Feldflur an wärmeren, aber nicht zu 
trockenen Standorten; besiedelt werden Getreidefelder, jedoch auch (niedrige bis mit-
telhohe) Brachestandorte und Ruderalfluren, häufige Brutstandorte befinden sich 
auch in Klee- oder Luzernefeldern

• eine Brut der typischen Wiesenbrüter wie dem Braunkehlchen, der Schafstelze und 
dem Wiesenpieper sind aufgrund der Vegetationsstruktur eher unwahrscheinlich, je-
doch ebenfalls nicht vollständig auszuschließen, denkbar wäre auch eine Brut der 
sehr flexiblen Bachstelze 

• für alle Finken und Ammern ist die Brache wertvoller Nahrungsraum, vor allem zur 
Aggregationsphase; bei der Geländetaxierung wurden z.B. kleinere Schwärme des 
Stieglitzes auf der Fläche beobachtet
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Kriterium Beschreibung

• es besteht grundsätzlich ein hohes Blütenangebot für Insekten, allerdings fehlen die 
Wirtspflanzen der in den Anhängen II und IV der FFH-Richtlinie gelisteten Schmetter-
lingsarten (Thymus/Origanum/Sanguisorba oficinalis für die relevanten Maculinea-
Arten, Scabiosa columbaria/Succisa pratensis/Gentiana spp. für Euphydryas aurinia); 
mit Rumex obtusifolia kommt zwar eine der Wirtspflanzen des Großen Feuerfalter auf 
der Fläche vor, aufgrund der Habitatbedingungen lässt sich eine Präsenz der Feucht-
grünland/Feuchtbrachen bewohnenden Art allerdings ausschließen 

• es darf durchaus auch mit einer hohen Zahl (wahrscheinlich polylektischer) Wildbie-
nen gerechnet werden

• in Bezug auf Fledermäuse ist davon auszugehen, dass der Geltungsbereich auch we-
gen des Insektenreichtums als Jagdgebiet genutzt wird, wobei typische Leitstrukturen 
jedoch fehlen 

• Quartiere können auf der Fläche definitiv ausgeschlossen werden

• weitere planungsrelevante Arten sind aufgrund fehlender essentieller Habitatstruktu-
ren (Laichmöglichkeiten für Amphibien, Thermoexpositionsstellen und Überwinte-
rungsplätze für Reptilien) auszuschließen

Artenschutzrechtliche Beurteilung:

• Avifauna: die gehölzfreie Fläche bietet keine Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter

• ein Brutvorkommen von Arten der Agrar- (und Ruderal-) brachen kann zum gegen-
wärtigen Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden

• in der Zusammenschau sind die Habitatbedingungen für die genannten Arten zwar 
suboptimal, auszuschließen ist eine Präsenz jedoch nicht

• da sich unter den genannten Arten auch solche der Roten Liste befinden (Rebhuhn, 
Wachtel, Feldlerche), für die eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG 
nicht geltend gemacht werden kann, ist ein Eintreten des Verbotstatbestandes n. § 
44 Abs. 1 Nr. 3 aufgrund der Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht auszuschlie-
ßen, die Arten sind im betreffenden TK Blatt 6510 mit mehreren Fundorten dokumen-
tiert (ArteFakt, Datenabruf 16.09.2020)

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind im Rahmen des Bauplanungs-
prozesses auch nicht abwägbar

• es sind prophylaktische Maßnahmen zum Lebensraumerhalt notwendig   

• für die den Standort möglicherweise frequentierenden Fledermausarten weist die 
strukturlose Fläche keine besondere Eignung, d.h. auch keine essentielle Bedeutung 
als Jagdgebiet auf

• Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen können auf der Fläche ausge-
schlossen werden

• mit einem Vorkommen anderer prüfrelevanter Arten bzw. Artengruppen ist aufgrund 
der Habitatausstattung nicht zu rechnen

Umwelthaftung Auswirkungen im Sinne des Umweltschadensgesetzes:

• Lebensraumtypen n. Anh. 1 der FFH-Richtlinie sind nicht betroffen

• da den Flächen innerhalb des Geltungsbereiches keine essentielle Bedeutung als Le-
bensraum i.S.d. § 19, Abs. 3 Nr. 1, BNatSchG zugewiesen werden kann, entsprechen-
de Arten hier nicht vorkommen oder im Falle der hier potenziell vorkommenden Ar-
ten(gruppen) eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes nicht prognostiziert 
werden kann, sind Schäden n. § 19 BNatSchG i.V. mit dem Umweltschadensgesetz 
nicht zu erwarten 

• eine Freistellung von der Umwelthaftung ist im Zuge des Bauleitplanverfahrens mög-
lich

Maßnahmen/Festsetzungen • bei der Baufeldfreimachung sind grundsätzlich die Rodungsfristen n. § 39, Abs. 5 
BNatSchG einzuhalten 

• um das Eintreten der Verbotstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 definitiv ausschlie-
ßen zu können wird folgendes vorgeschlagen
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Kriterium Beschreibung

• es wird eine Präsenz relevanter Arten, für die eine Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 
Nr. 3 BNatSchG nicht geltend gemacht werden kann und die im Planungsraum ver-
breitet sind (Rebhuhn, Wachtel, Feldlerche, evtl. auch Grauammer) als worst case 
Szenario unterstellt

• als Maßnahme zur Aufrechterhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten ist in diesem Fall eine geeignete Maßnahme im Umfeld zu ergreifen

• vorgeschlagen wird die Anlage einer mindestens 10 m breiten Blüh- bzw. Brache-
streifen (Selbstbegrünung) am Rand eines großflächigen Ackerschlages im näheren 
Umfeld auf dem Flurstück 145, Gemarkung Weltersbach (ca. 500 m zum Eingriffsort)

• in Anbetracht der eingeschränkten Lebensraumeignung der Planungsfläche erscheint 
ein Umfang von ca. 200 - 300 m langen und 10 m breiten Blüh- bzw. Brachestreifen 
ausreichend (gem. KREUZIGER entspricht ein 100 m lange Brachestreifen z.B. einem 
zusätzlichen Feldlerchen-Brutrevier)

• zur weiteren Optimierung kann innerhalb der Blüh-/ Grünbrachestreifen ackerseitig 
ein 2 m breiter Bereich als Schwarzbrache ausgegrenzt werden 

• für die geplante Einfahrspur zum IG werden ca. 130 m² eines gütigen Bebauungsplanes 
beansprucht, die dort als Fläche n. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt wurde (ge-
lenkte Sukzessionsfläche mit abschnittweiser Mahd alle 5 Jahre und zusätzlichen 
Heckenbändern gem. Pflanzliste mit zusätzlichen Einzelbaumpflanzungen)

• auch wenn sich die Fläche nicht gem. den Festsetzungen entwickelt hat bzw. entwi-
ckelt wurde, ist der Verlust gem. dem Planungszustand im Sinne der Eingriffsregelung 
zu würdigen, da hier ein rechtskräftiger Bebauungsplan geändert wird

•  es darf zwar (auch aufgrund der geringen Flächengröße) davon ausgegangen wer-
den, dass der Ausgleich durch die o.g. artenschutzrechtlich begründete Maßnahme 
(ca. 200-300m langer und ca. 10 m breiter Brachestreifen) auch i.S.d. Eingriffsrege-
lung (multifunktional mit dem artenschutzrechtlichen Ausgleich) bereits erbracht wird

• dennoch wird vorgeschlagen, zusätzlich im Bereich der festgesetzten privaten Grün-
fläche eine flächenadäquate Ersatzpflanzung vorzunehmen (Feldheckenband und/
oder Solitärbäume gem. der Festsetzungen des gültigen B-Planes), damit wäre auch 
ein gleichgerichteter funktionaler Ausgleich (Gehölzpflanzung) erbracht

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan • Darstellung: gewerbliche Baufläche (Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesen-
bach)

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist erfüllt

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, 1. Fortschreibung (2001), 
Quelle: Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan „Industriezentrum Westrich, Änderung II“ (2011)

Relevante Festsetzungen:

• Art der baulichen Nutzung: Eingeschränktes Industriegebiet (GIE) mit Emissionskonti-
gentierung

• Maß der baulichen Nutzung: GRZ 0,8 / BMZ 10,0

• abweichende Bauweise

• oberirdische Leitungstrassen samt Schutzstreifen und Leitungsrechten

• Verkehrsflächen

• Fläche für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des Was-
serabflusses

• Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft

Quelle: Stadt Ramstein-Miesenbach
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Art der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-14 
BauNVO

Eingeschränktes Industriegebiet 
GIE

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 9 BauNVO

Als Art der baulichen Nutzung wird ein ein-
geschränktes Industriegebiet gem. § 9 
BauNVO festgesetzt. Dies wird aus dem be-
stehenden planungsrecht übernommen.

Aus dem Katalog der allgemein zulässigen 
Nutzungen werden Tankstellen gestrichen. 
Hierfür besteht weder ein Erfordernis, noch 
ist eine derartige Nutzung an diesem Stand-
ort städtebaulich gewünscht. 

Der Begriff der Tankstelle ist im vorliegen-
den Fall im bauplanungsrechtlichen Sinne 
zu verstehen. „Seit jeher wird unter dem 
Begriff der ‚Tankstelle‘ aber die Bedienung 
der Treibstoffzapfsäulen und der kleine Kun-
dendienst (Wagenwaschen und Wagenpfle-
ge mit der Behebung kleiner Mängel und 
‚Pannen‘) verstanden“ (Quelle: Fickert/Fie-
seler: Kommentar zur Baunutzungsverord-

nung, 11. Auflage, § 2, Rn. 23). Betriebs-
tankstellen ( => nicht öffentlich zugänglich 
und nicht kommerziell) zur Betankung von 
Betriebsfahrzeugen fallen unterdessen nicht 
unter den Begriff der oben definierten 
‚Tankstelle‘. 

Die gem. § 9 Abs. 3 BauNVO möglichen 
Ausnahmen beschränken sich zum einen 
auf Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschafts personen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebs leiter, die dem Gewerbe-
betrieb zugeordnet und ihm gegenüber in 
Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind. Zum anderen können, gem. den An-

Ausschnitt der Planzeichnung des Bebauungsplanes, ohne Maßstab; Stand Kataster: Juli 2020; Bearbeitung: Kernplan

TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG

Grundsätzlich ist das Anlegen einer Zufahrtsstraße im 
Trassenverlauf einer Ferngasleitung möglich. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass aufgrund baulicher 
Maßnahmen im Leitungsbereich Anpassungsmaßnah-
men an der Ferngasleitung erforderlich werden. Er-
gänzend wird auf folgendes aufmerksam gemacht: 

Verkehrliche Erschließung 
Die verkehrliche Erschließung ist über einen Teil der 
Trasse der Ferngasleitung vorgesehen. Verkehrswege 
und Stellfl ächen im Bereich der Leitungstrasse, sind 
unter Berücksichtigung der zu erwartenden Verkehrs-
last (SLW 60) und der erforderlichen Leitungsüberde-
ckung von >= 1,0 m auszulegen. 
Die Leitungseigentümerin behält sich vor, für die Über-
fahrungsbereiche der Rohrleitung eine rechnerische/
technische Überprüfung durch einen Sachverständigen 
einzuholen, die als Ergebnis Sicherungs- und Anpas-
sungsmaßnahmen ergeben kann. Detaillierte Plan-
unterlagen sind uns zur Prüfung und abschließenden 
Stellungnahme der Leitungseigentümerin vorzulegen. 

Weiter ist zu beachten, dass sowohl die oberirdischen 
als auch die unterirdischen Vorrichtungen der Leitun-
gen aus betrieblichen Gründen in der Regel nicht ent-
fernt werden können. Sollte dies durch die Planung 
dennoch unumgänglich sein, darf ein Versetzen dieser 
Vorrichtungen nur durch das Fachpersonal der Open 
Grid Europe GmbH erfolgen. 

Technische Erschließung 
Die technische Erschließung des Baugebietes ist, so-
weit sie den Schutzstreifen der Ferngasleitung betrifft, 
im Detail mit der Open Grid Europe GmbH abzustim-
men. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Pla-
nung der Abwassersysteme, Entwässerungsgräben, 
Anordnung der Versorgungsleitungen im Schutzstrei-
fen etc. Es wird um Vorlage detaillierter Projektunter-
lagen gebeten.

Das Fernmeldekabel der Creos Deutschland GmbH ist 
durch einen Schutzstreifen gesichert. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 2,0 m, das bedeutet jeweils 
1,0 m rechts und links der Leitungsachse. Das Fern-
meldekabel verläuft parallel zu der MEGAL-Ferngas-
leitung Nr. 051 im Schutzstreifen des MEGAL-Fern-
gasleitungsleitungssystems der Mittel-Europäischen 
Gasleitungsgesellschaft mbH & Co. KG.

Das Merkblatt der Open Grid Europe GmbH „Berück-
sichtigung von unterirdischen Ferngasleitungen bei 
der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und Be-
bauungsplänen“ ist zu beachten.

Die entsprechend gekennzeichnete Bauverbotszone 
längs der Kreisstraße 9 (K 9) wird gem. § 9 FStrG 
nachrichtlich übernommen und als Fläche, die nicht 
bebaubar ist, festgesetzt. 

Entlang der K 9 ist die absolute Bauverbotszone ge-
mäß § 9 FStrG/§ 22 LStrG (15 m, gemessen vom äu-
ßeren Rand der befestigten Fahrbahn der K 9) einzu-
halten. Dies gilt auch für Werbeanlagen. Hinsichtlich 
der Neuanpfl anzung von Bäumen sind mindestens die 
Abstände nach den Richtlinien für passiven Schutz an 
Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) 
zu beachten. Innerhalb der Bauverbotszone ist die 
Verlegung von Ver- und Entsorgungs- bzw. sonstige 
Leitungen nur unter Zustimmung der Landesstraßen-
baubehörde zulässig. Bepfl anzungen innerhalb der 
Bauverbotszone sind mit der Landesstraßenbaube-
hörde abzustimmen. Das Errichten von Werbeanlagen 
bedarf innerhalb einer Entfernung von 30 Metern zum 
befestigten Fahrbahnrand der K 9 der Zustimmung der 
Straßenbaubehörde. Die Verkehrssicherheit darf auch 
in sonstiger Weise (z.B. Ablenkung oder Blendeinwir-
kung durch Werbeanlagen oder Industrie, Anlagen mit 
Rauch- oder Nebelbildung) nicht gefährdet werden.

In den Einmündungsbereichen der K 9 sind die für die 
Verkehrssicherheit erforderlichen Sichtfl ächen einzu-
planen. Die Sichtdreiecke sind nach der „Richtlinie für 
die Anlage von Landstraßen - RAL (Ausgabe 2012)“ 
zu bemessen. Die Sichtdreiecke sind von jeglicher 
Bebauung sowie jeder Sichtbehinderung (Bewuchs, 
Einfriedung usw.) über 0,80 m, gemessen über der 
jeweiligen Fahrbahnoberkante, freizuhalten. Die Sicht-
dreiecke sind im Zuge der Detailplanung zu konkreti-
sieren.

7. ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE 
(INKL. STRASSENBEGLEITGRÜN, BANKETT 
UND ENTWÄSSERUNGSMULDEN)

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

8. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICHE

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 
Ein- und Ausfahrten entlang der Kreisstraße 9 (K 
9) sind ausschließlich in den dafür vorgesehenen 
Bereichen zulässig.

9.  OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN; 
HIER: 20-KV-FREILEITUNG / 110-KV-FREI-
LEITUNG / 220-KV-FREILEITUNG / 380-KV-
FREILEITUNG 

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Die im Bebauungsplan dargestellten oberirdischen 
Freileitungen können Abweichungen gegenüber dem 
tatsächlichen Bestand aufweisen. Die tatsächliche 
Lage und somit auch die Leitungsrechte ergeben sich 
allein aus der Örtlichkeit. 

10.  UNTERIRDISCHE VERSORGUNGS-
LEITUNGEN; HIER: FERNGASLEITUNG / 
FERNMELDEKABEL

 GEM. § 9 ABS.1 NR. 13 BAUGB

Siehe Plan.
Die im Bebauungsplan dargestellten unterirdischen 
Versorgungsleitungen können Abweichungen gegen-
über dem tatsächlichen Bestand aufweisen. Die tat-
sächliche Lage und somit auch die Leitungsrechte 
ergeben sich allein aus der Örtlichkeit.

11. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN 
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB

Siehe Plan. 
Innerhalb der festgesetzte Grünflächen sind Anlagen 
zur Rückhaltung / Versickerung des Niederschlagswas-
sers allgemein zulässig. 

12. FLÄCHE FÜR DEN HOCHWASSERSCHUTZ 
UND FÜR DIE REGELUNG DES WASSER-
ABFLUSSES; HIER: FLÄCHEN FÜR ANLAGEN 
ZUR RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG 
DES NIEDERSCHLAGSWASSERS

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 16B BAUGB

Siehe Plan.
Die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche für 
den Hochwasserschutz und für die Regelung des 
Wasserabfl usses dient der Anlage eines Regenrückhalte-
beckens.

13. FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENT-
WICKLUNG VON BODEN, NATUR UND 
LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB I.V.M. § 9 ABS. 
1 NR. 25 A UND B BAUGB

Siehe Plan.
Die mit „A“ gekennzeichneten Flächen sind als freie 
Sukzessionsflächen zu gestalten und dauerhaft zu er-
halten. Die Flächen sind entsprechend der Anforde-
rungen zur Freihaltung der Leitungstrassen zu pflegen. 
Zusätzlich sind Feldheckenbänder gem. Pflanzliste B 
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
gleichwertig zu ersetzen.

Die mit „D“ gekennzeichneten Flächen sind als ge-
lenkte Sukzessionsflächen zu gestalten und dauer-
haft zu erhalten. Die Flächen sind abschnittweise alle 
5 Jahre zu mähen. Zusätzlich sind Feldheckenbänder 
gem. Pflanzliste B mit zusätzlichen Einzelbaumpflan-
zungen gem. Pflanzliste A anzulegen und dauerhaft zu 
erhalten. Ausfälle sind gleichwertig zu ersetzen.

14. MIT GEH-, FAHR UND LEITUNGSRECHTEN 
ZU BELASTENDE FLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB

Siehe Plan.
Für die innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
bestehende 110-kV-Hochspannungsfreileitung, 20-kV-
Mittelspannungsfreileitung, Ferngasleitung und das 
Fernmeldekabel wird zugunsten des jeweiligen 
Betreibers ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht festge-
setzt.  

15. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR 
SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN 
IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONS- 
SCHUTZGESETZES

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Festsetzungen für die gewerblichen Nutzungen 
im Bebauungsplan gliedern sich in eingeschränkte 
Industriegebiete. Die Einschränkungen und dadurch 
auch die Unterscheidung in T1 und T2 ergeben sich 
durch die Festsetzungen zur Geräuschkontingentierung.  

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), 
deren Geräusche die nachfolgend angegebenen 
Emissionskontingente LEK,i nach DIN 45691, Ausgabe 
2006-12, weder tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch 
nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten. 

Teilfl äche
Emissionskontingent 

LEK tags 
(06:00 bis 22:00 Uhr)

Emissionskontingent 
LEK nachts 

(22:00 bis 06:00 Uhr)

TF 1 62 dB(A) 50 dB(A)

TF 2 61 dB(A) 40 dB(A)

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis 
E mit den Bezugspunktkoordinaten (UTM, ETRS89, 
Zone32) 

Rechtswert:  392550
Hochwert:  5477270

erhöhen sich die Emissionskontingente LEK um in nach-
folgender Tabelle dargestellte Zusatzkontingente. 

Richtungs-
sektor

Anfang Ende Zusatzkontingent

Grad* Grad* LEK,ZUS, Tag LEK,ZUS, Nacht 

A > 190 270 0 dB(A) 1 dB(A)

B > 270 57 0 dB(A) 2 dB(A)

C > 57 79 0 dB(A) 1 dB(A)

D > 79 93 0 dB(A) 0 dB(A)

E > 93 190 0 dB(A) 2 dB(A)

*Der angegebene Winkel bezieht sich auf 0° Richtung Norden. 90° entspricht 
Osten, der Vollkreis hat 360°.

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M.
§ 9 BAUNVO

Siehe Plan.

1.1 EINGESCHRÄNKTES INDUSTRIEGEBIET (GIE)

zulässig sind:

ausnahmsweise zulässig sind:

nicht zulässig sind:

Siehe Plan.
Gem. § 9 BauNVO. Die Einschränkung erfolgt durch 
eine Lärmkontingentierung.

Gem. § 9 Abs. 2 BauNVO

1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze 
und öffentliche Betriebe.

Gem. § 9 Abs. 3 BauNVO

1. Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschafts-
personen sowie für Betriebsinhaber und Betriebs-
leiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfl äche und Baumasse 
untergeordnet sind,

2. Verkaufsstätten, die einem Handwerks- oder 
Gewerbebetrieb zugeordnet sind, diesem bau-
lich und funktional untergeordnet sind und eine 
maximale Verkaufsfl äche von 800 m2 nicht über-
schreiten.

Gem. § 9 Abs. 2 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO 
und § 9 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO

1. Tankstellen (vom Ausschluss ausgenommen sind 
betriebseigene unselbstständige Tankstellen und 
Solartankstellen), 

2. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke,

3. Kokereien, Schwelereien, Schmelzereien, - 
Raffi nerieanlagen

4. Schwefelerzeugnisse,
5. Tierkörperbeseitigung,
6. Tierverarbeitungen jeder Art,
7. Kompostwerke,
8. Schrottverarbeitung, 
9. größere Schmiede-, Hammer- und Fallwerke,
10. Verarbeitung von Asbesterzeugnissen,
11. Einzelhandelsbetriebe, 
12. Bordelle und bordellartige Betriebe, Läden mit 

Geschäfts- und Verkaufsflächen für Sexartikel 
(Sexshops und Videotheken) und sonstige 
Gewerbebetriebe, in denen sexuelle Tätigkeiten 
gewerblich ausgeübt oder angeboten werden).

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 GRUNDFLÄCHENZAHL / 
GESCHOSSFLÄCHENZAHL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 UND § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundfl ächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,8 fest-
gesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfl äche sind die 
Grundfl ächen von
1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfl äche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird,

mitzurechnen.
Bei der Ermittlung der Grundfl ächenzahl sind 
die privaten Grünfl ächen hinzuzurechnen. Eine 
Geschossfl ächenzahl wird nicht festgesetzt.

2.2 BAUMASSENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 21 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Baumassenzahl (BMZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 21 Abs. 1 BauNVO auf 10,0 festgesetzt.
Bauliche Anlagen und Gebäudeteile im Sinne des § 
20 Abs. 4 BauNVO bleiben bei der Ermittlung der 
Baumasse unberücksichtigt.

Die Baumassenzahl kann um weitere 2,0 m3 je m2 
Grundstücksfl äche überschritten werden, wenn eine 
extensive Dachbegrünung gem. den landespfl egeri-
schen Zielvorgaben erfolgt.

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan.
Als Bauweise wird gem. § 22 Abs. 4 BauNVO eine ab-
weichende Bauweise (a) festgesetzt. Demnach sind 
auch Gebäude mit einer Länge von über 50 m zuläs-
sig. Die seitlichen Grenzabstände sind einzuhalten. 

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die überbaubaren Grundstücksfl ächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen defi nierten Standortes 
zu errichten. Ein Vortreten von Gebäudeteilen in 
geringfügigem Ausmaß kann zugelassen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen sind 
Stellplätze, Zufahrten, Zuwegungen, untergeordnete 
Nebenanlagen und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) 
zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet 
gelegenen Grundstücke oder des Baugebietes selbst 
dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. 
Die Ausnahmen des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten 
entsprechend. Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, 
soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsfl ächen 
zulässig sind oder zugelassen werden können.

5. FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENAN-
LAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB 

Siehe Plan.
Stellplätze und Nebenanlagen sind sowohl innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfl äche als auch in der 
festgesetzten Fläche für Stellplätze und Nebenanlagen 
zulässig. 

Innerhalb der im Bebauungsplan ausgewiese-
nen Schutzstreifen der 20-kV bzw. 110- kV-Frei-
leitung sind Veränderungen des Geländeniveaus 
(Abgrabungen, Auffüllungen etc.) im Zusammenhang 
mit der Herstellung von Stellplätzen, Zufahrten 
und Zuwegungen nur eingeschränkt möglich. Alle 
Geländeveränderungen müssen mit der Pfalzwerke 
Netz AG abgestimmt werden und bedürfen deren 
Zustimmung.

6. UMGRENZUNG DER VON DER BEBAUUNG 
FREIZUHALTENDEN SCHUTZFLÄCHEN BZW. 
FLÄCHEN, DIE NUR EINGESCHRÄNKT 
BEBAUBAR SIND; HIER: SCHUTZSTREIFEN 
VERSORGUNGSLEITUNGEN / 
BAUVERBOTSZONE K9 / SICHTDREIECKE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB

Siehe Plan. 
Die Höhe baulicher Anlagen im Schutzstreifen der 20-
kV bzw. 110-kV-Freileitung ist grundsätzlich einge-
schränkt bzw. kann eine Unterbauung in Einzelfällen 
sogar unmöglich sein.  

In Abhängigkeit von der geplanten Lage / Fußpunkt-
höhe Gebäude / Bauhöhe / Dachneigung etc. einer 
baulichen Anlage, ergeben sich innerhalb der im Be-
bauungsplan ausgewiesenen Schutzstreifen der Frei-
leitungen die zulässigen Höhen baulicher Anlagen 
und Nebenanlagen, sowie technischer Aufbauten auf 
diesen Anlagen im Einzelfall aus den VDE-Vorschrif-
ten (insbesondere DIN VDE 0105 und DIN VDE 0210).  
Daher ist die Herstellung von baulichen Anlagen und 
Nebenanlagen innerhalb der Schutzstreifen der Frei-
leitungen, in Bezug auf einzuhaltende Sicherheitsab-
stände, mit der Pfalzwerke Netz AG abzuklären und 
bedarf deren Zustimmung. Hierzu sind alle genehmi-
gungsbedürftigen/-freien Vorhaben der Pfalzwerke 
Netz AG vorzulegen. Es wird empfohlen, die Vorhaben 
bereits im Stadium der Vorplanung abzustimmen.  

Ferner müssen die Baustoffe der Dacheindeckung 
baulicher Anlagen und Nebenanlagen im Schutzstrei-
fen, gemäß geltender Leitungsbaunormen den Anfor-
derungen der DIN 4102 „Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen“, Teil 7 entsprechen. 

Zur Sicherung der Maststandorte Nr. 0302 und 0303 
der 110-kV-Freileitung ist ein Umkreis im Durchmes-
ser von 30 m sowie der Maststandorte Nr. 202328 
bis 202337 der 20-kV-Mittelspannungsfreileitung ein 
Umkreis im Durchmesser von 16 m als Freihaltebe-
reich festgesetzt. In diesen Freihaltebereichen sind alle 
leitungsgefährdenden Maßnahmen unzulässig.

Als leitungsgefährdend gelten hier insbesondere die 
Errichtung von Gebäuden / sonstigen baulichen An-
lagen, Abgrabungen oder Anpfl anzungen sowie alle 
ober- und unterirdischen Verrichtungen, welche die 
Zugänglichkeit der Masten einschränken oder deren 
Standsicherheit beeinfl ussen. 

Innerhalb des Schutzstreifens der Ferngasleitung der 
Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (ME-
GAL) verläuft ein Betriebskabel sowie ein Nachrich-
tenkabel. Die Lage und Deckung dieser Kabel sind i. 
d. R. nicht dokumentiert. Diese Kabel können sich in 
wechselnder Lage über die gesamte Breite des Schutz-
streifens erstrecken. Dies ist bei den weiteren Planun-
gen bzw. bei den ausführenden Arbeiten gleicherma-
ßen zu berücksichtigen. 

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (§ 9 BAUGB I.V.M. BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8. August 2020 (BGBl. I S. 1728).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanzV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 
(BGBl. I S. 1057).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Ju-
li 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 290 der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 
Absatz 3 des Gesetzes vom 27. September 2017 
(BGBl. I S. 3465).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1408). 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 
(BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 103 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 
1328).

• Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1206), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1795).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 
Juni 2019 (GVBl. S. 112).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
1 und 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 
(GVBl. S. 728).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch § 32 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 
719).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesstraßengesetz (LStrG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. August 1977 (GVBl. S. 273), 
zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 
26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren
• Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB geändert. Die Vorschriften des § 13 

BauGB gelten entsprechend. Damit wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach 
§ 10a Abs. 1 BauGB und gem. § 13 Abs. 2 BauGB von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 

• Die 3. Teiländerung des Bebauungsplanes „Industriezentrum Westrich“ ersetzt innerhalb ihres Geltungsbereiches 
den Bebauungsplan „Industriezentrum Westrich, Änderung II“ von 2011. 

Artenschutz

• Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatschG ist es grundsätzlich verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundfl ächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu 
setzen.

Hochwasserschutz / Starkregen
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberfl ächenabfl üsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfl uss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überfl utungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberfl ächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen 
Überfl utungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücks-
gestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken.

Bodenschutz, Altablagerungen, Altstandorte 
• Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu behandeln und einer sinnvollen 

Folgenutzung zuzuführen. Auf § 202 BauGB „Schutz des Mutterbodens“ wird verwiesen.
• Bei Eingriffen in den Baugrund sind grundsätzlich die einschlägigen DIN-Vorschriften (z. B. DIN 4020 und 

1054, DIN EN 1997-1 und -2) zu berücksichtigen.
• Für Neubauvorhaben oder größere An- und Umbauten (insbesondere mit Laständerungen) werden objekt-

bezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. 
• Bei allen Bodenarbeiten sind die Vorgaben der DIN 19731 und der DIN 18915 zu berücksichtigen.
• Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Altablagerungen, Altstandorte, schädliche Bodenver-

änderungen oder Verdachtsfl ächen bekannt (nachsorgender Bodenschutz). 
• Sofern Erkenntnisse über abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit umwelt-

gefährlichen Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beeinträchtigungen der Bo-
denfunktionen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen, Bodenverdichtungen oder -erosionen (Verdachtsfl ächen 
bzw. schädliche Bodenveränderungen) vorliegen, sollten diese auf ihre Umweltauswirkungen (Gefährdungs-
pfade Boden, Wasser, Luft) hin überprüft werden.

Radonprognose
• Messungen in vergleichbaren Gesteinseinheiten haben gezeigt, dass mit niedrigem bzw. mäßigem Radonpo-

tenzial zu rechnen ist. Bereits bei mäßigem Radonpotenzial, vor allem bei guter Gaspermeabilität des Bodens, 
wird ein der Radonsituation angepasstes Bauen empfohlen. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass 
unter dem Baugebiet eine geologische Störung vorliegt. Orientierende Radonmessungen in der Bodenluft in 
Abhängigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes sollten die Informatio-
nen liefern, ob das Thema Radon bei der Bauplanung entsprechend zu berücksichtigen ist. Das Landesamt für 
Geologie und Bergbau bittet darum, die Ergebnisse der Radonmessungen mitzuteilen, damit diese in anony-
misierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen. Studien des LGBs 
haben ergeben, dass für Messungen im Gestein/Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 3 - 4 Wochen) 
not-wendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da die Menge des aus dem Boden entwei-
chenden Radons in kurzen Zeiträumen sehr stark schwankt. Dafür sind insbesondere Witterungseinfl üsse wie 
Luftdruck, Windstärke, Niederschläge oder Temperatur verantwortlich. Nur so können aussagefähige Mess-
ergebnisse erzielt werden. Es wird empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfl äche an mehreren Stellen, 
mindestens 6/ha, gleichzeitig durchzuführen. Die Anzahl kann aber in Abhängigkeit von der geologischen Si-
tuation auch höher sein. Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbüro 
ausgeführt werden und dabei die folgenden Posten enthalten: 
• Begehung der Fläche und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien; 
• Radongerechte, ca. 1 m tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei bodenkundliche Aufnahme 

des Bohrgutes; 
• Fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter; 
• Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Ermittlung der Radonkon-

zentration im Messzeitraum und der mittleren jährlichen Radonverfügbarkeit; 
• Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma); 
• Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen. 

• Fragen zur Geologie im betroffenen Baugebiet sowie zur Durchführung der Radonmessung in der Bodenluft 
beantwortet gegebenenfalls das Landesamt für Geologie und Bergbau. Informationen zum Thema Radon-
schutz von Neubauten und Radonsanierungen können dem „Radon-Handbuch“ des Bundesamts für Strah-
lenschutz entnommen werden. Das Landesamt für Umwelt gibt Auskunft zu baulichen Maßnahmen zur Ra-
donprävention (Radon@lfu.rlp.de).

Brandschutz
• Die Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr“ i.V.m. DIN 14090 ist zu beachten und umzusetzen. Die Kurvenra-

dien sind für die Straßen- und Wegeführung zu beachten und einzuhalten. Die Flächen für die Feuerwehr sind 
in Bezug auf den möglichen Trümmerschatten von 1,5-fach der Gebäudehöhe zu berücksichtigen. 

• Der erforderliche Löschwasserbedarf ergibt sich aus dem Arbeitsblatt DVGW W405. 
• Der objektspezifi sche Löschwasserbedarf ist der Landesbauordnung (LBauO) und/oder den eingeführten 

„Technischen Baubestimmungen“ zu entnehmen. 
• Hydranten zur Löschwasserversorgung sind im (eingeschränkten) Industriegebiet (GI) als Überfl urhydranten 

auszubilden. 
• Die Abstände zwischen zwei Hydranten darf nicht mehr als 140 m Straßenlänge (Abwicklung) betragen.

Denkmalschutz
1. Die ausführenden Baufi rmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) 

vom 23.3.1978 (GVBI., 1978, S.159 ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBI.,2008, S.301) 
sowie durch Art. 3 des Gesetzes vom 03.12.2014 (GVBI. S. 245) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kom-
mende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die FundsteIle soweit als möglich unverändert zu lassen 
und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der 
Meldepfl icht und Haftung gegenüber der GDKE. 

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie ein an-
gemessener Zeitraum einzuräumen, damit diese ihre Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden 
Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen 
können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen 
sind von Seiten der Bauherren/Bauträger fi nanzielle Beiträge für die Maßnahmen erforderlich. 

• Die Direktion Landesarchäologie ist an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da jederzeit bisher un-
bekannte Fundstellen in Erscheinung treten können. 

• Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler 
(wie Grenzsteine) befi nden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von Planie-
rungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt werden. 

• Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldepfl icht besonders für die Maßnahmen zur Vorbereitung der Er-
schließungsmaßnahmen gilt.

• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspfl icht für archäologische Funde bzw. Befunde 
gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Flugsicherheit/-sicherung
• Mobile Baukräne sind mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung auszustatten.
• Vor Aufstellung eines Baukranes ist die örtliche Flugsicherheit/-sicherung über den genauen Standort, die 

Kranhöhe über Grund mit Bezugshöhe über NN sowie über den genauen Zeitpunkt und Dauer / (Abbau) der 
Aufstellung zu informieren. 

• Die Bauschutzhöhen für den Bauschutzbereich des NATO-Flugplatzes Ramstein sind einzuhalten. Bei Höhen-
überschreitungen über 299,16 m üNN sind Einzelfallprüfungen erforderlich. Wegen der zu erwartenden Emis-
sionen, die durch den Fluglärm entstehen, können an den Betreiber keine Ersatzansprüche gestellt werden. 
Der Wehrbereichsverwaltung sind alle endgültigen Baudaten (Art des Hindernisses, der Standort mit geografi -
schen Koordinaten, die Bauhöhe über Grund, die Gesamthöhe über NN, gegebenenfalls die Art der Kennzeich-
nung und das Datum der geplanten Fertigstellung) mitzuteilen.

HINWEISE

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern.
• Das unbelastete Niederschlagswasser der bebauten und befestigten Grundstücksfl ächen ist über Entwässe-

rungsmulden und, sofern die Bodenverhältnisse dies zulassen, in ein Regenrückhaltebecken zu versickern.
• Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, bzw. eine Ableitung aus dem Regenrückhaltebecken in die Ent-

wässerungsanlage der Verbandsgemeinde (Erlaubnisbescheid vom 23.06.1998 Az.: 566-111 Ra5/97) vorge-
sehen werden, sind die entsprechenden Aufl agen und Bedingungen einzuhalten. Es ist sicherzustellen, dass 
die Aufl agen und Bedingungen des o.g. Erlaubnisbescheides eingehalten werden können. Sollte dies nicht der 
Fall sein ist ein Wasserrechtsverfahren zur Änderung der Erlaubnis einzuleiten.

• Die Größenausbildung richtet sich nach dem Versickerungsgrad des anstehenden Bodens und hat mindestens 
ein Stauvolumen von 15 Liter pro Quadratmeter bedachter Grundstücksfl äche aufzuweisen.

• Ein Sicherheitsabfl uss zum öffentlichen Kanalsystem darf nur in stark gedrosselter Form ausgeführt werden 
und muss von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Bodenschutz genehmigt werden (zul. Abfl uss: 5 l/(s x ha(Au))).

• Die potenziell erheblich verschmutzten Niederschlagswässer (Parkplatzfl ächen, private Verkehrsfl ächen) sind 
gedrosselt direkt in das öffentliche Kanalsystem zu entwässern.

• Eine Ableitung von Drainagewässern in das Kanalnetz ist untersagt. Zum Schutz gegen Vernässungen wird 
empfohlen, Unterkellerungen in Form wasserdichter Wannen auszubilden.

• Die Kapazität der gemäß Straßenplanung vorgesehenen Entwässerungseinrichtungen reicht aus, um gering-
fügige Mehrmengen aus zusätzlicher Versiegelung aufzunehmen. Im Zuge der für die neuen Zufahrten erfor-
derlichen Planungen ist dies nachzuweisen. Darüber hinaus dürfen den Straßengrundstücken sowie den stra-
ßeneigenen Entwässerungsanlagen der K 9 kein Oberfl ächen- bzw. sonstiges Wasser zugeleitet werden und 
deren Abläufe dürfen nicht behindert werden. Die Durchgängigkeit des vorhandenen Straßenseitengrabens 
muss gewährleistet sein. Dies ist bei der Gestaltung der Grünfl ächen entlang der K 9 und beim Bau der Zu-
fahrten und Abbiegespuren zu berücksichtigen. Das Becken muss so gebaut werden, dass nach den Richtli-
nien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) die Errichtung von Schutz-
planken nicht erforderlich ist. Hierbei ist der Abstand zur Straße sowie die Wassertiefe zu beachten. Dem 
Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern sind die detaillierten Planunterlagen inklusive der Querschnitte vorzu-
legen. Es dürfen durch die Anlage des Beckens keine Gebrauchstauglichkeits- und Tragfähigkeitsdefi zite an der 
K 9 entstehen. 

• Im Bereich des Beckens soll die K 9 breitfl ächig auf die Grünfl äche des Investors entwässern. Der Investor er-
teilt hierfür eine Gestattung.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Regenerative Energien: Die Installation von Anlagen zur Nutzung solarer Energie auf den Dachfl ächen ist zu-

lässig.
• Fassadengestaltung: Die Materialwahl bei der Gestaltung der Außenwandfl ächen ist freigestellt. Nur Material 

mit blendender Wirkung (Glasfl ächen und Metall-Sandwichpaneelen ausgenommen) sind nicht erlaubt.
• Dacheindeckung: Grundsätzlich sind alle Dachformen bis zu einer maximalen Neigung von 30° erlaubt. Shed-

dächer und untergeordnete Dächer und Dachbauten sind hiervon ausgenommen. Das Dachmaterial ist so zu 
wählen, dass keine Blendwirkungen auftreten.

• Einfriedungen: Einfriedungen wie Zäune und Mauern sind bis zu einer Höhe von 2,5 m über dem angrenzen-
den Gelände zulässig. Zu den öffentlichen Straßen und Wegen ist ein Mindestabstand von 5,0 m einzuhalten. 
Zaunanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfl ächen und innerhalb der Grün- und sons-
tigen Flächen zulässig.

• Gelände und Geländeveränderungen: Abgrabungen oder Aufschüttungen zur Schaffung großfl ächiger Be-
triebsanlagen sind grundsätzlich zulässig. Böschungskronen bzw. Böschungsfüße müssen zu den öffentlichen 
Verkehrsfl ächen hin ein Mindestabstand von 5,0 m einhalten. Die Böschungen sind in einem Neigungsverhält-
nis 1:1,5 (ca. 35°) anzulegen und nach landespfl egerischen Vorgaben zu begrünen.

• Werbeanlagen: Die Errichtung von Werbeanlagen, die von der K 9 aus sichtbar sind, bedürfen innerhalb einer 
Entfernung von 30 m zum befestigten Fahrbahnrand der K 9 der Zustimmung des Landesbetriebes Mobilität 
Kaiserslautern. Die Errichtung von Werbeanlagen innerhalb der Bauverbotszone gemäß § 9 FStrG/§ 22 LStrG 
(15 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn der K 9) ist unzulässig. Die Verkehrssicherheit 
auf der vorgenannten Straße darf durch andere Maßnahmen (Ablenkung durch Blendwirkung, Rauch etc.) 
nicht gefährdet werden.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LWG UND LBAUO)

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach hat 
am 08.10.2020 die Einleitung des Verfahrens zur 
3. Teiländerung des Bebauungsplanes „Indus-
triezentrum Westrich“ beschlossen (§ 2 Abs. 1 
BauGB).

• Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zur 3. 
Teiländerung dieses Be bau ungs planes wurde am 
15.10.2020 ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs.1 
BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich der 3. Teiländerung des Bebauungs- 
planes gelegenen Flurstücke hinsichtlich ihrer 
Grenzen und Bezeichnungen mit dem Liegen-
schaftskataster übereinstimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. § 13 BauGB im ver-
einfachten Verfahren geändert. Gem. § 13 Abs. 3 
BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt. 

• Der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach hat 
in seiner Sitzung am 08.10.2020 den Entwurf 
gebilligt und die öffentliche Auslegung der 3. 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Industriezen-
trum Westrich“ beschlossen (§ 13 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB). 

• Der Entwurf der 3. Teiländerung des 
Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
23.10.2020 bis einschließlich 23.11.2020 öffent-
lich ausgelegen (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 
2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nie-
derschrift oder per Mail abgegeben werden 
können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die 3. 
Teiländerung des Bebauungsplanes unberücksich-
tigt bleiben können, am 15.10.2020 ortsüblich 
bekannt gemacht (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom 09.10.2020 von der Ausle-
gung benachrichtigt (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 
2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
23.11.2020  zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden so-
wie der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
18.12.2020. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am 18.12.2020 die Anpassung 
des Geltungsbereiches der 3. Teiländerung des 
Bebauungsplanes „Industriezentrum Westrich“ 
beschlossen (1 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 1 
BauGB ).

• Der Stadtrat der Stadt Ramstein-Miesenbach hat 
in seiner Sitzung am 18.12.2020 den Entwurf ge-
billigt und die erneute öffentliche Auslegung der 
3. Teiländerung des Bebauungsplanes „Indust-
riezentrum Westrich“ beschlossen (§ 13 Abs. 2 
BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m § 4a Abs. 3 
BauGB). 

• Der Entwurf der 3. Teiländerung des 
Bebauungsplanes, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung, hat in der Zeit vom 
04.01.2021 bis einschließlich 05.02.2021 erneut 
öffentlich ausgelegen (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. 
§ 3 Abs. 2 BauGB i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB).

• Ort und Dauer der erneuten Auslegung wurden 
mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während 
der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich, zur 
Niederschrift oder per Mail abgegeben werden 
können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über die 3. 
Teiländerung des Bebauungsplanes unberücksich-
tigt bleiben können, am 24.12.2020 ortsüblich 
bekannt gemacht (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom 28.12.2020 erneut von der Ausle-
gung benachrichtigt (§ 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 3 
Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 Abs. 
2 BauGB i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB). Ihnen wurde 
erneut eine Frist bis zum 05.02.2021 zur Stellung-
nahme eingeräumt.

• Während der erneuten öffentlichen Ausle-
gung gingen seitens der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, der 
Nachbargemeinden sowie der Bürger Anregungen 
und Stellungnahmen ein. Die Abwägung der vor-
gebrachten Bedenken und Anregungen erfolgte 
durch den Stadtrat am 25.02.2021. Das Ergebnis 
wurde denjenigen, die Anregungen und Stellung-
nahmen vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 
Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat hat am 25.02.2021 die 3. 
Teiländerung des Bebauungsplanes „Industrie-
zentrum Westrich“ als Satzung beschlossen (§ 10 
Abs. 1 BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung.

• Die 3. Teiländerung des Bebauungsplanes „Indus-
triezentrum Westrich“ wird hiermit als Satzung 
ausgefertigt.

 Ramstein-Miesenbach, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 BauGB und 
auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 Gemeinde-
ordnung Rheinland-Pfalz (GemO) hingewiesen 
worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Teiländerung 
des Bebauungsplanes „Industriezentrum West-
rich“, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung, in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 BauGB).

 Ramstein-Miesenbach, den __.__.____   

 ________________
 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der
Stadt Ramstein-Miesenbach
Am Neuen Markt 6
66877 Ramstein-Miesenbach

Stand der Planung: 08.02.2021 
SATZUNG 

Gesellschaft für Städtebau und 
Kommunikation mbH

Kirchenstraße 12 · 66557 Illingen
Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70 
email: info@kernplan.de

Geschäftsführer: 
Dipl.-Ing. Hugo Kern
Dipl.-Ing. Sarah End

3. Teiländerung „Industriezentrum Westrich“
Bebauungsplan in der Stadt Ramstein-Miesenbach, 
Stadtteil Ramstein
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GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

GIE
EINGESCHRÄNKTES INDUSTRIEGEBIET (GIE)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 9 BAUNVO)
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GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)
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BAUMASSENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 21 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHE FÜR STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN
(§ 9 ABS.1 NR.4 UND 22 BAUGB)

UMGRENZUNG DER VON DER BEBAUUNG FREIZUHALTENDEN SCHUTZFLÄCHEN BZW. FLÄCHEN, DIE NUR EINGESCHRÄNKT BEBAUBAR SIND; HIER: SCHUTZSTREIFEN VERSORGUNGSLEITUNGEN / BAUVERBOTSZONE K 9 / SICHTDREIECKE
(§ 9 ABS. 1 NR. 10 BAUGB)

ÖFFENTLICHE STRASSENVERKEHRSFLÄCHE (INKL. STRASSENBEGLEITGRÜN, BANKETT UND ENTWÄSSERUNGSMULDEN)
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: EIN- UND AUSFAHRTBEREICHE
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

OBERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN, HIER: 20-KV-FREILEITUNG / 110-KV-FREILEITUNG / 220-KV-FREILEITUNG / 380-KV-FREILEITUNG 
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN, HIER: FERNGASLEITUNG / FERNMELDEKABEL
(§ 9 ABS. 1 NR. 13 BAUGB)

p PRIVATE GRÜNFLÄCHEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 15 BAUGB)

FLÄCHE FÜR DEN HOCHWASSERSCHUTZ UND FÜR DIE REGELUNG DES WASSERABFLUSSES; HIER: FLÄCHE FÜR ANLAGEN ZUR RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG DES NIEDERSCHLAGSWASSERS
(§ 9 ABS. 1 NR. 16B BAUGB)

FLÄCHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

A / D FLÄCHENABSCHNITTE MIT LANDESPFLEGERISCHEN MASSNAHMEN GEM. TEXTLICHER FESTSETZUNGEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN (GR, FR, LR)
(§ 9 ABS. 1 NR. 21 BAUGB)

TF 1 - 2 TEILFLÄCHEN MIT EMISSIONSKONTINGENTE
(§ 9 ABS. 1 NR. 24 BAUGB)

ABGRENZUNG DER TEILFLÄCHEN MIT EMISSIONSKONTINGENTE INNERHALB DES BAUGEBIETES

BEZUGSPUNKT FÜR DIE RICHTUNGSSEKTOREN DER ZUSATZKONTINGENTE (LEK,ZUS,J)

RICHTUNGSSEKTOREN DER ZUSATZKONTINGENTE (LEK,ZUS,J)
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BEBAUUNGSPLAN „INDUSTRIEZENTRUM WESTRICH, 
ÄNDERUNG II“ (2011)

Rote Balkenline = Geltungsbereich; Quelle: Stadt Ramstein-Miesenbach; Bearbeitung: Kernplan GmbH, Stand: 17.12.2020

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 
45691, Ausgabe 2006-12, Abschnitt 5, wobei in 
die Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im 
Richtungssektor k LEK,i durch LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen 
ist. 

Sind einem Vorhaben mehrere Teilflächen oder Teile von 
Teilflächen zuzuordnen, gilt statt Gleichung (6) der DIN 
45691, Ausgabe 2006-12, Abschnitt 5, die Gleichung 
(7) der DIN 45691, Ausgabe 2006-12, Abschnitt 5, 
wobei die Summation über die Immissionskontingente 
aller dieser Teilflächen und Teile von Teilflächen erfolgt. 
Die Anwendung der „Relevanzgrenze“ nach Abschnitt 
5 der DIN 45691, Ausgabe 2006-12 wird ausgeschlos-
sen.

16.  ANPFLANZUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Je 750 m2 Grundstücksfläche ist ein standortgerechter 
großkroniger Laubbaumhochstamm (Sortierung 3 mal 
verpflanzt, Stammumfang 14 - 16 cm) gem. Pflanzliste  
A zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Je 4 Stellplätze ist ein standortgerechter mittel- bis 
großkroniger Laubbaumhochstamm (Sortierung 3 mal 
verpflanzt, Stammumfang 14 - 16 cm) gem. Pflanzliste 
C zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
durch gleichartige Bäume zu ersetzen.

Die Pflanzscheiben müssen auf einer Fläche von 
mindestens 4 m2 unbefestigt und dauerhaft begrünt 
sein. Sie sind entweder mit Stauden und / oder boden-
deckenden Gehölzen (Pflanzliste E) zu begrünen oder 
als Sukzessionsfläche der Begrünung durch die Natur 
zu überlassen. 

Die Baumpflanzungen im Bereich der Stellplätze wer-
den auf die Festsetzung der Pflanzung von Bäumen 
innerhalb des Industriegebietes angerechnet. Der 
Nachweis der anzupflanzenden Bäume kann auch 
innerhalb der privaten Grünflächen oder ersatzweise 
außerhalb des Plangebietes auf dem ca. 1.200 m2 
großen kommunalen Flurstück 5793/2, Gemarkung 
Ramstein, erbracht werden. 

Innerhalb der privaten Grünfläche ist zusätzlich ein ca. 
130 m2 großes Feldheckenband gem. Pflanzliste B mit 
zusätzlichen Einzelbaumpflanzungen gem. Pflanzliste 
A anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Ausfälle sind 
gleichwertig zu ersetzen.

Eine Überschreitung der zulässigen BMZ von 10 bis auf 
12 ist zulässig, wenn je 2 m2 über die zulässige BMZ 
hinausgehende Baumasse 1 m2 Dachfläche mit einer 
extensiven Dachbegrünung ausgeführt werden. 

Diese Dachflächen sind dabei dauerhaft mit Pflanzen 
gem. Pflanzliste F zu begrünen. 

Pflanzliste A: Bäume
• Acer platanoides (Spitz-Ahorn),
• Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn),
• Betula pendula (Birke),
• Carpinus betulus (Hainbuche),
• Prunus avium (Vogel-Kirsche),
• Quercus robur (Stiel-Eiche),
• Quercus petraea (Trauben-Eiche),
• Sorbus aucuparia (Vogelbeere),
• Tilia cordata (Winter-Linde),
• Tilia platyphyllos (Sommer-Linde),
• Ulmus carpinifolia (Feld-Ulme),
• sowie hochstämmige Obstbäume regionaltypischer 

Sorten.

Pflanzliste B: Gehölze
• Acer campestre (Feld-Ahorn),
• Carpinus betulus (Hainbuche),
• Cornus sanguinea (Roter Hartriegel),
• Corylus avetlana (Hasel),
• Crataegus monogyna (Weißdorn),
• Ligustrum vulgare (Liguster),
• Rosa canina (Hunds-Rose),
• Salix caprea (Sal-Weide),
• Sambucus nigra (Holunder),
• Viburnum opulus (Schneeball).

Pflanzliste C: Straßenbäume, Bäume für die Begrünung 
von Stellplätzen
• Acer platanoides (Spitz-Ahorn),
• Quercus robur (Stiel-Eiche),
• Quercus petraea (Trauben-Eiche),
• Tilia cordata (Winter-Linde),
• Tilia platyphyllos (Sommer-Linde).

Pflanzliste E: Bodendecker
• Hedera helix (Efeu),
• Lamium spec. (Taubnessel),
• Rosa arvensis (Acker-Rose),
• Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose),
• Vinca minor (Immergrün).

Pflanzliste F: Pflanzen zur Dachbegrünung
• Allium senescens (Berglauch),
• Allium schoenoprasum (Schnittlauch),
• Crepis tectorum (Dachpippau),
• Dianthus carthusianorum (Karthäusernelke);
• Echium vulgare (Natternkopf),
• Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)
• Lotus corniculatus (Hornklee),
• Saxifraga tridactylites (Fingersteinbrech),
• Sedum acer (scharfer Mauerpfeffer),
• Sedum refl exum (Felsenfetthenne),
• Silene alba (Weiße Lichtnelke),
• Bromus tectorum (Dachtrespe),
• Festuca ovina (Schaf-Schwingel),
• Poa annua (Einjährige Rispe).

17. KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A BAUGB

Zur Kompensation des aus dem Planvorhaben resul-
tierenden Verlustes der ökologischen Funktion des 
Plangebietes als Fortpflanzungs- und Ruhestätte von 
bodenbrütenden Vogelarten ist auf dem ca. 2.950 m2 
großen Flurstück 145, Gemarkung Weltersbach ein 
mindestens 10 m breiter Blüh- bzw. Brachestreifen 
(Selbstbegrünung) anzulegen und dauerhaft zu 
erhalten. Zur Optimierung kann innerhalb der Blüh-/ 
Grünbrachestreifen ackerseitig ein 2 m breiter Bereich 
als Schwarzbrache ausgegrenzt werden.

18. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.
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siedlungsregeln des Einzelhandelskonzep-
tes, Verkaufsstätten, die einem Handwerks- 
oder Gewerbebetrieb zugeordnet sind, die-
sem baulich und funktional untergeordnet 
sind und eine maximale Verkaufsfläche von 
800 m2 nicht überschreiten ausnahmsweise 
zulässig sein.

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesund heitliche und sportliche Zwecke sind 
ausgeschlossen, da hier kein städtebauli-
ches Erfordernis besteht und die Eignung 
des Standortes für derartige Einrichtungen 
zum Teil fragwürdig erscheint. Diese sollen 
an zentraler Stelle konzentriert werden.

Mit dem Ausschluss von bestimmten Ge-
werbebetrieben, die in der textlichen Fest-
setzung des Bebauungsplanes unter der 
Ordnungsnummer 3 bis 10 aufgeführt wer-
den, wird sichergestellt dass die nächstgele-
genen Wohnbebauungen der Ortslagen 
Katzenbach und Weltersbach nicht durch 
lärm- oder geruchsemittierende Betriebe 
negativ beeinträchtigt werden. Diese wur-
den aus dem Ursprungsbebauungsplan 
übernommen.

Gem. den Ansiedlungsregeln des Einzelhan-
delskonzeptes werden Neuansiedlungen 
von Einzelhandelsbetriebe generell ausge-
schlossen.

Mit dem Ausschluss von Läden mit Sexarti-
kel, etc. werden Flächen für die industriege-
bietstypischen Nutzungen freigehalten. Ver-
drängungsprozesse und eine Zweckent-
fremdung des Industriegebietes werden so 
verhindert. 

Maß der baulichen Nutzung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Grundflächenzahl (GRZ)

Die Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 1 
BauNVO ist eine Verhältniszahl, die angibt, 
wie viel Quadratmeter Grundfläche je Qua-
dratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. 
Demnach erfasst die Grundflächenzahl den 
Anteil des Baugrundstücks, der von bauli-
chen Anlagen überdeckt werden darf. Folg-
lich wird hiermit zugleich ein Mindestmaß 
an Freiflächen auf dem Baugrundstück ge-
währleistet (sparsamer Umgang mit Grund 
und Boden). 

Die Festsetzung einer GRZ von 0,8 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Obergren-
ze für Industriegebiete und wurde aus dem 

rechtskräftigen Bebauungsplan „Industrie-
zentrum Westrich, Änderung II“ übernom-
men. Hierbei kann die Grünfläche als Teil 
des Baugrundstückes angerechnet werden.

Baumassenzahl (BMZ)

Die Baumassenzahl gibt an, wie viel Kubik-
meter Baumasse je Quadratmesser Grund- 
stücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 
BauNVO zulässig sind.

Die Festsetzung einer BMZ von 10,0 ent-
spricht gemäß § 17 BauNVO der Obergren-
ze für Industriegebiete und wurde aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Industrie-
zentrum Westrich, Änderung II“ übernom-
men. 

Die Festsetzung der Baumassenzahl (BMZ) 
ermöglicht i.V.m. der GRZ die eindeutige 
Bestimmung des Maßes der baulichen Nut-
zung für Gebäude auch unabhängig von 
der Zahl und Höhe ihrer Vollgeschosse so-
wie für bauliche Anlagen, die keine Vollge-
schosse enthalten, auch unabhängig von 
deren Höhe. Die BMZ eignet sich daher be-
sonders für Industriebauten mit differen-
zierter Form. 

Bauweise

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m.§ 22 
BauNVO

Die Bauweise legt fest, in welcher Art und 
Weise die Gebäude auf den Grundstücken 
in Bezug auf die seitlichen Grundstücks-
grenzen angeordnet werden.

Die Festsetzung einer abweichenden Bau-
weise mit zulässiger Gebäudelänge über 
50m eröffnet ein hohes Maß an Flexibilität 
bei der Bemessung des Baukörpers und er-
möglicht eine zweckmäßige Nutzung des 
Baugebietes.

Das entspricht auch der im industriellen Be-
reich üblichen Hallenbauweise, dem an-
grenzenden Bestand im Industriezentrum 
Westrich und wurde aus dem rechtskräfti-
gen Bebauungsplan „Industriezentrum 
Westrich, Änderung II“ übernommen. 

Überbaubare und nicht über- 
baubare Grundstücksflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 
BauNVO

Mit der Festsetzung der überbaubaren 
Grundstücksflächen durch Baugrenzen wer-

den die bebaubaren Bereiche des Grund-
stücks definiert und damit die Verteilung 
der baulichen Anlagen auf dem Grundstück 
geregelt. Die Baugrenze gem. § 23 Abs. 3 
BauNVO umschreibt die überbaubare Flä-
che, wobei die Baugrenze durch die Gebäu-
de nicht überschritten werden darf. Die 
Baugrenzen wurden maximal dimensio-
niert, da im industriellen Bereich große zu-
sammenhängende gewerbliche Bauflächen 
benötigt werden. 

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
Bebauungsplanes ist zudem absehbar, das 
die Fläche durch einen ansiedlungswilligen 
Großbetrieb besetzt werden soll. Da im 
rückwärtigen Bereich die Stellplätze kon-
zentriert werden sollen, kann das Baufenster 
gegenüber dem rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Industriezentrum Westrich, Än-
derung II“ zurückgenommen werden.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücks-
fläche sind untergeordnete Nebenanlagen 
und Einrichtungen (§ 14 BauNVO) zulässig, 
die dem Nutzungszweck der in dem Bauge-
biet gelegenen Grundstücke oder des Bau-
gebiets selbst dienen und seiner Eigenart 
nicht widersprechen (z.B. Zufahrten, 
Zuwegungen, untergeordnete Nebenanla-
gen und Einrichtungen). Die Ausnahmen 
des § 14 Abs. 2 BauNVO gelten entspre-
chend. 

Flächen für Stellplätze und 
Nebenanlagen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB

Die Festsetzung dient der Ordnung des 
ruhenden Verkehrs durch ein ausreichen-
des Stellplatzangebot. Zudem werden 
Beeinträchtigungen der bereits bestehen-
den Bebauung in der Nachbarschaft des 
Plangebietes (Parksuchverkehr etc.) und der 
angrenzenden Kreisstraße 9 vermieden.

Darüber hinaus ermöglicht die Festsetzung 
die Unterbringung weiterer Anlagen und 
Einrichtungen (z.B. Zufahrten und Wege), 
die für den ordnungsgemäßen Betriebsab-
lauf eines Gewerbebetriebes erforderlich 
sind.
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Umgrenzung der von der 
Bebauung freizuhaltenden 
Schutzflächen bzw. Flächen, 
die nur eingeschränkt bebau-
bar sind; hier: Schutzstreifen 
Versorgungsleitungen / Bauver-
botszone K 9 / Sichtdreiecke

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Die Belastung von Teilen des Plangebietes 
mit Schutzstreifen entlang der Versorgungs-
leitungen dient zum einen dazu, den Versor-
gungsträgern die Zugänglichkeit der Grund-
stücke zu Wartungs-/Instandhaltungszwe-
cken zu gewährleisten und zum anderen 
zum Schutz der oberirdischen Versorgungs-
leitungen.

Die Schutzfläche, die gem. Landesstraßen-
gesetz (LStrG) von der Bebauung freizuhal-
ten ist, wird nachrichtlich als Bauverbots-
zone in den Bebauungsplan aufgenommen.

Zur Berücksichtigung verkehrsicherheits-
technischer Belange im Bereich der 
Kreisstraße werden Sichtdreiecke festge-
setzt, die nur mit Einschränkungen be-
pflanzt werden dürfen, um ein gefahrloses 
Abbiegen aus dem Plangebiet auf die 
Kreisstraße zu gewährleisten. 

Öffentliche Straßenverkehrs-
fläche (inkl. Straßenbegleitgrün, 
Bankett und Entwässerungs-
mulden)

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Der Bereich der Kreisstraße wird als öffent-
liche Straßenverkehrsfläche in den Bebau-
ungsplan übernommen. Die Festsetzung ge-
währleistet, dass im Rahmen der nachfol-
genden Detailplanung zur Erschließung des 
Plangebietes ausreichend Flächen für die 
Neuanlage von evtl. erforderlichen Abbie-
gespuren, Ein- und Ausfahrtbereichen so-
wie Entwässerungsmulden zur Verfügung 
stehen.

Anschluss an Verkehrsflächen; 
hier: Ein- und Ausfahrtbereiche

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Mit der Festsetzung der Ein- und Ausfahrt-
bereiche wird sichergestellt, dass die Ein-/ 
und Ausfahrten langfristig an den verkehrs-
technisch günstigsten Positionen gesichert 
werden und nicht ohne Weiteres eine Zu-

fahrt an anderer Stelle hergestellt werden 
kann.

Hierüber wird insbesondere gewährleistet, 
dass der Verkehrsfluss und die Verkehrssi-
cherheit der Kreisstraße nicht negativ be-
einträchtigt wird.

Oberirdische Versorgungsleitun-
gen; hier: 20-kV-Freileitung / 
110-kV-Freileitung / 220-kV-
Freileitung / 380-kV-Freileitung

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch und angrenzend zum Plangebiet ver-
laufen oberirdische Versorgungsleitungen. 
Da hiervon Flächen des Industriegebietes in 
Anspruch genommen werden, werden die 
Verläufe der Leitungen im Bereich dieser 
Nutzungen in den Bebauungsplan über-
nommen. Vor der Inanspruchnahme dieser 
Flächen müssen die Nutzbarkeit und die er-
forderlichen Einweisungen rechtzeitig mit 
den Versorgungsträgern abgestimmt wer-
den. 

Unterirdische Versorgungslei-
tungen; hier: Ferngasleitung / 
Fernmeldekabel

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB

Durch und angrenzend zum Plangebiet ver-
laufen unterirdische Versorgungsleitungen. 
Da hiervon Flächen des Industriegebietes in 
Anspruch genommen werden, werden die 
Verläufe der Leitungen im Bereich dieser 
Nutzungen in den Bebauungsplan über-
nommen. Vor der Inanspruchnahme dieser 
Flächen müssen die Nutzbarkeit und die er-
forderlichen Einweisungen rechtzeitig mit 
den Versorgungsträgern abgestimmt wer-
den. 

Private Grünflächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Die Festsetzung der privaten Grünflächen 
dient dem Erhalt der nicht für eine gewerb-
liche Nutzung benötigten Flächen und so-
mit der Reduzierung des Versiegelungsgra-
des innerhalb des Plangebietes.

Zudem werden innerhalb der privaten Grün-
flächen Volumen für die natürliche Versicke-
rung von Wasser aus Niederschlägen freige-
halten, um insbesondere Hochwasserschä-
den, einschließlich Schäden durch Starkre-
gen, vorzubeugen.

Flächen für Hochwasserschutz-
anlagen und für die Regelung 
des Wasserabflusses; hier: 
Flächen für Anlagen zur Rück-
haltung und Versickerung des 
Niederschlagswassers

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 16b BauGB

Mit der Festsetzung wird sichergestellt, dass 
die innerhalb des Industriegebietes anfal-
lenden Niederschlagswässer der versiegel-
ten Dach- und Betriebsflächen ordnungsge-
mäß beseitigt werden können.

Die Festsetzung gewährleistet zudem den 
Schutz der Industrie- und Gewerbeflächen 
vor den Auswirkungen von Starkregenereig-
nissen und stellt darüber hinaus sicher, dass 
den umliegenden Anliegern kein zusätzli-
ches Risiko durch unkontrollierte Überflu-
tungen entsteht.

Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und 
Landschaft

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 
Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB

Die festgesetzten Maßnahmen dienen der 
Eingrünung des Plangebietes zur nach Wes-
ten und Norden angrenzenden offenen 
Landschaft und sind größtenteils aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Industrie-
zentrum Westrich, Änderung II“ übernom-
men. Der landespflegerische Ausgleich ist 
bereits durch eine externe Maßnahme am 
Mohrbach erbracht.

Die im vorliegenden Bebauungsplan festge-
setzten grünordnerischen Maßnahmen ha-
ben weitestgehend gestaltenden Charakter 
und bleiben zudem größtenteils als Teil des 
erbrachten Ausgleichs erhalten.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belastende Flächen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

Deckungsgleich mit den Schutzstreifen ent-
lang der Versorgungsleitungen werden Be-
reiche definiert, die mit Geh-, Fahr- und Lei-
tungsrechten zugunsten der Versorgungs-
träger zu belasten ist. Dies gewährleistet 
sowohl den reibungslosen Betrieb sowie die 
Instandhaltung der bestehenden Leitungen 
durch die Versorgungsträger. Vor der Bebau-
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ung dieser Flächen müssen die erforderli-
chen Einweisungen und Detailplanungen 
rechtzeitig mit den Versorgungsträgern ab-
gestimmt werden.

Vorkehrungen zum 
Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Eine genaue Auflistung der schalltechni-
schen Maßnahmen in Form von Emissions-
kontingenten ist der textlichen Festsetzung 
im Bebauungsplan zu entnehmen. Die be-
reits im Ursprungsbebauungsplan enthal-
tenden Kontingente wurden auf die vorlie-
gende Planung angepasst. Mit den getrof-
fenen Festsetzungen ist gewährleistet, dass 
es nicht zu schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Plangebiet und der Umgebung, insbe-
sondere in den Ortslagen Katzenbach, Ram-
stein und Weltersbach durch Lärm kommt. 

Die Einhaltung der Emissionskontingente 
muss im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens nachgewiesen werden.

Anpflanzung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB

Die Festsetzung von Anpflanzungen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be-
pflanzungen garantiert eine strukturreiche 
und optisch ansprechende Eingrünung des 
eingeschränkten Industriegebietes. Die ge-
troffenen Festsetzungen sind aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan „Industrie-
zentrum Westrich, Änderung II“ übernom-
men.

Durch die festgesetzten Anpflanzungsmaß-
nahmen wird der Eingriff in die Natur und 
Landschaft reduziert.

Die einzelnen Maßnahmen sind den textli-
chen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Kompensationsmaßnahmen

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Bei der Durchführung der vorliegenden Pla-
nung könnte das Plangebiet seine derzeiti-
ge ökologische Funktion als Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte von bodenbrütende Vogel-
arten verlieren. Zur Aufrechterhaltung der 
ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten wird im näheren Umfeld 
des Plangebietes eine Kompensationsmaß-
nahme umgesetzt. 

Die Kompensationsmaßnahme ist den text-
lichen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
zu entnehmen.

Die v.g. Festsetzung stellt die Kompensation 
des aus dem Planvorhaben resultierenden 
Verlustes der ökologischen Funktion des 
Plangebietes als Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätte von bodenbrütenden Vogelarten si-
cher.

Festsetzungen aufgrund landes-
rechtlicher Vorschriften (§ 9 
Abs. 4 BauGB i.V.m. LWG und 
LBauO)

Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 4 
BauGB i.V. mit §§ 57-63 LWG)

Die festgesetzten Maßnahmen der Abwas-
serbeseitigung dienen der ordnungsgemä-
ßen Entwässerung aller Flächen innerhalb 
des Plangebietes. 

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)

Für Bebauungspläne können gem. § 9 Abs. 
4 BauGB i.V.m. § 88 der Landesbauordnung 
Rheinland-Pfalz gestalterische Festsetzun-
gen getroffen werden.

Um gestalterische Mindestanforderungen 
planungsrechtlich zu sichern, werden örtli-
che Bauvorschriften in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Diese Festsetzungen ver-
meiden gestalterische Negativwirkungen 
auf das Stadt- und Landschaftsbild. Das 
Vorhaben fügt sich mit den getroffenen 
Festsetzungen harmonisch in die Umge-
bung ein.

• Regenerative Energien: Die Zulässigkeit 
von Anlagen zur Nutzung der Sonnen-
energie auf den Dächern ermöglicht die 
Energiegewinnung aus solarer Strah-
lungsenergie im Sinne der Nachhaltig-
keit.

• Dacheindeckung und Fassadengestal-
tung: Vermeidung gestalterischer Aus- 
wüchse durch grelle Farbtöne oder nicht 
stadtbildgerechte Materialien. 

• Einfriedungen: Als Sicherheitsvorkeh-
rung gegen potenziellen Vandalismus 
und zum Schutz des Industriegebietes.

• Gelände und Geländeveränderungen: 
Zur Realisierung des Planvorhabens 
können Geländemodellierungen in 
Form von Abgrabungen und Aufschüt-
tungen erforderlich sein. Hierdurch wird 
gewährleistet, dass dies entsprechend 
dem bestehenden Bebauungsplan um-
gesetzt wird. 

• Werbeanlagen: Werbeanlagen werden 
nicht generell ausgeschlossen. Das Auf-
stellen von Werbeanlagen wird lediglich 
nach Standort und Ausgestaltung be-
schränkt. Dies vermeidet negative Be-
einträchtigungen der angrenzenden 
Kreisstraße. Auf weitere Einschränkun-
gen wird verzichtet, um auch den zuläs-
sigen Nutzungen zweckentsprechende 
Werbung zuzulassen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der 
Teiländerung eines Bebauungsplanes die 
öffentlichen und privaten Belange gegenei-
nander und untereinander gerecht abwä-
gen. Die Abwägung ist die eigentliche 
Planungsentscheidung. Hier setzt die Kom-
mune ihr städtebauliches Konzept um und 
entscheidet sich für die Berücksichtigung 
bestimmter Interessen und die Zurückstel-
lung der dieser Lösung entgegenstehenden 
Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die aus 
folgenden vier Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials 
(siehe „Auswirkungen der Planung“)

• Gewichtung der Belange (siehe „Ge-
wichtung des Abwägungsmaterials“)

• Ausgleich der betroffenen Belange (sie-
he „Fazit“)

• Abwägungsergebnis (siehe „Fazit“)

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürlichen 
Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in den Be-
bauungsplan eingestellt:

Auswirkungen auf die allgemeinen 
Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse

Dieser Planungsgrundsatz präzisiert die we-
sentlichen Grundbereiche menschlichen Da-
seins. Er enthält die aus den allgemeinen 
Planungsgrundsätzen entwickelte Forde-
rung für Bauleitpläne, dass die Bevölkerung 
bei der Wahrung der Grundbedürfnisse ge-
sunde und sichere Wohn- und Arbeitsbedin-
gungen vorfindet.

Das bedeutet, dass Wohn- und Arbeitsstät-
ten so entwickelt werden sollen, dass Be-
einträchtigungen vom Plangebiet auf die 
Umgebung und von der Umgebung auf das 
Plangebiet vermieden werden. Dies kann 
erreicht werden, indem unvereinbare Nut-
zungen voneinander getrennt werden.

Die Festsetzungen des vorliegenden Bebau-
ungsplanes wurden so gewählt, dass sich 
die Planung hinsichtlich der Art und des 
Maßes der baulichen Nutzung und Bauwei-
se in die Umgebung und den Bestand ein-
fügt. Dies ist gewährleistet, da die be-
stehenden Festsetzungen übernommen 
wurden. Zusätzlich schließen die im Bebau-
ungsplan getroffenen Festsetzungen  (z. B. 
angepasste Emissionskontingente) auch in-
nerhalb des Plangebietes jede Form der 
Nutzung aus, die zu gegenseitige Beein-
trächtigungen führen kann. 

Zudem werden ausreichende Abstandsflä-
chen berücksichtigt und geruchs- sowie 
lärmemittierende Betriebe ausgeschlossen, 
welche die nächstgelegenen Wohnbebau-
ungen Katzenbachs, Ramstein und Welters-
bach negativ beeinträchtigen könnten.

Mit Einhaltung der Emissionskontingente 
aus der schalltechnischen Stellungnahme 
ist das verträgliche Nebeneinander von In-
dustrie, Gewerbe, Mischnutzung und Woh-
nen gewährleistet. 

Der Bebauungsplan kommt somit der For-
derung, dass die Bevölkerung bei der Wah-
rung der Grundbedürfnisse gesunde und si-
chere Wohn- und Arbeitsbedingungen vor-
findet, im vollem Umfang nach.

Auswirkungen auf die Belange der 
Wirtschaft und der Erhaltung, Siche-
rung und Schaffung von Arbeitsplät-
zen

In der Bauleitplanung sind die wirtschaftli-
chen Belange in erster Linie durch ein aus-
reichendes, den wirtschaftlichen Bedürfnis-
sen entsprechendes Flächenangebot zu be-
rücksichtigen. Dem wird durch die vorlie-
gende Teiländerung Rechnung getragen.

Daneben spielt auch die Bereitstellung und 
Sicherung von Arbeitsplätzen eine wichtige 
Rolle. Diesen Interessen trägt der vorliegen-
de Bebauungsplan ebenfalls Rechnung. 

Mit Realisierung der Planung wird die Ge-
werbe- und Arbeitsplatzstruktur in der Stadt 
Ramstein-Miesenbach nachhaltig gestärkt.

Auswirkungen auf die Erhaltung, 
Gestaltung und Erneuerung des Orts- 
und Landschaftsbildes

Es handelt sich um einen durch die angren-
zend bestehende gewerbliche Nutzung und 
die Kreisstraße 9 geprägten Standort, wel-
cher keine besondere Bedeutung für das 
Stadt- und Landschaftsbild hat. 

Die Regelungen der Gebäudevolumina 
i.V.m. der Eingrünung des Plangebietes ge-
währleisten, dass keine unzumutbaren Be-
einträchtigungen des Stadt- und Land-
schaftsbildes durch die Planung erfolgen. 
Nachteilige Auswirkungen sind nicht zu er-
warten. 

Auswirkungen auf umweltschützende 
Belange

Beim vorliegenden Planvorhaben handelt 
es sich um eine geringfügige Anpassung be-
stehenden Planungsrechtes.

Aufgrund der Erweiterung eines bestehen-
den Industriegebietes weist das Plangebiet 
bereis eine hohe Lärm- und Stördisposition 
auf, so dass kein Eingriff in völlig ungestör-
te und besonders empfindliche Flächen mit 
der Erweiterung verbunden ist. Die mit dem 
Eingriff verbundenen Beeinträchtigungen 
von Natur und Umwelt, insbesondere den 
Artenschutz können zunächst vor Ort durch 
Vermeidungs- und Verminderungsmaßnah-
men minimiert werden. Vor Ort nicht aus-
gleichbare funktionale Beeinträchtigungen, 
wie der Lebensraumverlust für streng ge-
schützte Arten, können durch eine funktio-
nale Aufwertungsmaßnahme im näheren 
Umfeld des Eingriffsortes (ca. 500 m) kom-
pensiert werden. 

Durch die geplante Bebauung kommt es 
dann zu keiner erheblichen nachteiligen Be-
einträchtigung von artenschutzrechtlich re-
levanten Tierarten. Bei der Beurteilung der 
Auswirkungen werden Vermeidungsmaß-
nahmen und Aufwertungsmaßnahmen im 
näheren bis mittleren Umfeld berücksichtigt 
(Rodungsfrist, Anlage eines Blüh- bzw. Bra-
chestreifen). 

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung
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Vom Planvorhaben sind keine Schutzgebie-
te, insbesondere keine Schutzgebiete mit 
gemeinschaftlicher Bedeutung betroffen, 
die dem Planvorhaben entgegenstehen 
könnten.

Insofern kann davon ausgegangen werden, 
dass umweltschützende Belange durch die 
Planung nicht negativ beeinträchtigt wer-
den.

Auswirkungen auf die Belange des 
Hochwasserschutzes / Starkregens

Aufgrund der Lage des Plangebietes sind 
während der Baudurchführung und bis hin 
zur endgültigen Begrünung und Grund-
stücksgestaltung besondere Maßnahmen 
zur Abwehr von möglichen Überflutungen 
durch die Grundstückseigentümer zu be-
denken. Den umliegenden Anliegern wird 
folglich kein zusätzliches Risiko durch un-
kontrollierte Überflutungen entstehen. In-
sofern kann davon ausgegangen werden, 
dass die Belange des Hochwasserschutzes 
durch das Vorhaben nicht negativ beein-
trächtigt werden.

Auswirkungen auf die Belange der 
Land- und Forstwirtschaft 

Für das Planvorhaben werden landwirt-
schaftliche Flächen in Anspruch genommen. 
Es findet keine landwirtschaftliche Nutzung 
mehr statt. Die Existenzen der betroffenen 
Landwirte sind jedoch nicht durch die vor-
liegende Planung bedroht. Die Abwägung 
der Belange erfolgte bereits im Rahmen der 
Aufstellung des Flächennutzungsplanes 
und des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
„Industriezentrum Westrich, Änderung II“. 
Forstwirtschaftliche Belange sind von dem 
Planvorhaben nicht betroffen.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs und auf die Belange der Ver- 
und Entsorgung

Unabhängig von der Art der Ansiedlung 
muss die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs gewährleistet bleiben. Vorausset-
zung für die Realisierung einer gewerbli-
chen Nutzung ist somit ein gutachterlicher 
Nachweis, der nicht nur die Zufahrten von 
der K 9 auf das Grundstück, sondern auch 
den Knotenpunkt K 9 / L 356 / Pegulan- 
straße berücksichtigt. Gleichzeitig müssen 
die Knotenpunkte verkehrsgerecht gestaltet 
sein. Demnach können nur Nutzungen zu-
gelassen werden, die o. g. Nachweise und 
Anforderungen an die Detailplanung in Ab-
stimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität 
erfüllen.

Der ruhende Verkehr wird gebietsintern 
untergebracht, sodass eine nachteilige Be-
einträchtigung der Umgebung durch ruhen-
den Verkehr oder durch Parksuchverkehr 
vermieden wird.

Die Belange der Ver- und Entsorgung wer-
den ausreichend berücksichtigt. Die not-
wendige Ver- und Entsorgungsinfrastruktur 
und Anschlusspunkte sind aufgrund der an-
grenzend bestehenden Bebauung grund-
sätzlich im Umfeld des Plangebietes vor-
handen. 

Unter Beachtung der Kapazitäten und ge-
troffenen Festsetzungen ist die Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur ordnungsgemäß 
sichergestellt.

Auswirkungen auf die Belange des 
Klimas

Im Zuge der Realisierung der vorgesehenen 
Planung kommt es zu neuen Versiegelun-
gen, was voraussichtlich zu einer Verände-
rung des Mikroklimas führen wird. Es han-
delt sich jedoch nicht um ein dicht besiedel-
tes Gebiet, in dem sich derartige Verände-
rungen in erheblicherem Ausmaß auf das 
lokale Klima auswirken könnten. Luftaus-
tauschbahnen oder Wirkräume sind für das 
Gebiet nicht ausgewiesen. Zudem ist der  
Standort durch die stark befahrene 
Kreisstraße und das südlich angrenzende 
Industriezentrum bereits durch Lärm und 
Luftschadstoffe deutlich vorbelastet. 

Erheblich negative Auswirkungen auf die 
Belange des Klimas können somit insge-
samt ausgeschlossen werden.

Auswirkungen auf private Belange

Durch die Planung ergeben sich für die pri-
vaten Grundstückseigentümer der angren-
zenden Umgebung keine erheblich negati-
ven Folgen. Zum einen sind die festgesetz-
ten Nutzungsarten verträglich zur 
Umgebungsnutzung. Zum anderen wurden 
entsprechende Festsetzungen getroffen, um 
das harmonische Einfügen in den angren-
zenden Bestand zu sichern.

Die bauplanungs- und bauordnungsrechtli-
chen Vorgaben werden eingehalten.

Es ist nicht davon auszugehen, dass das 
Planvorhaben negative Auswirkungen auf 
private  Belange haben wird.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des Abwägungs-
materials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 
gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in den vorliegenden Bebauungsplan 
eingestellt.

Argumente für die Verabschiedung 
des Bebauungsplanes

• Schaffung der planungsrechtlichen Vor-
aussetzungen zur Neuansiedlung eines 
Großbetriebes im Bereich des Industrie-
zentrums Westrich

• Schaffung neuer Arbeitsplätze

• Stärkung der Wirtschaftsstruktur in der 
Stadt und Verbandsgemeinde Ram -
stein-Miesenbach

• Keine erheblichen Auswirkungen auf 
die Belange des Umweltschutzes

• Keine negativen Auswirkungen auf das 
Stadt- und Landschaftsbild 

• Geringer Erschließungsaufwand: Infra-
struktur ist größtenteils angrenzend 
vorhanden, Ordnung des ruhenden Ver-
kehrs auf dem Grundstück 

• Keine erheblich negativen Auswirkun-
gen auf die Belange des Verkehrs

• Keine negativen Auswirkungen auf die 
Ver- und Entsorgung

• Keine Beeinträchtigung privater Belan-
ge

Argumente gegen die Verabschie-
dung des Bebauungsplanes

Es sind keine Argumente bekannt, die 
gegen die Teiländerung des Bebauungs- 
planes sprechen.
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Fazit

Im Rahmen der Teiländerung des 
Bebauungsplanes wurden die zu beachten-
den Belange in ihrer Gesamtheit unterein-
ander und gegeneinander abgewogen. Auf-
grund der genannten Argumente, die für die 
Planung sprechen, kommt die Stadt zu dem 
Ergebnis, das Planvorhaben umzusetzen.


